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Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis 

Begriff/Abkürzung Bedeutung 

AA Ausfuhrabmeldung im System NCTS 

AAR Anticipated Arrival Record 

Vorausübermittlung der Transitdaten von der Abgangszollstelle an die Be-

stimmungszollstelle (Vorab-Ankunftsnachricht; Meldung IE001) 

Access-Code Vierstellige Zahlenkombination, die den Verfahrensinhaber im IT-System 
NCTS ermächtigt, eine Sicherheit im IT-System NCTS zu benutzen (ver-
gleichbar mit dem PIN-Code einer Bank- oder Kreditkarte). 

Die Abteilung Finanzen und Controlling (AFCO) generiert die Access-Codes 
und teilt sie dem Verfahrensinhaber mittels eingeschriebenen Brief mit. 

AEV Abgabenerhebungsverfahren 

AFCO Abteilung Finanzen und Controlling, Monbijoustrasse 91, 3003 Bern 
(ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch) 

ATR Anticipated Transit Record 

Vorausübermittlung der Transitdaten von der Abgangszollstelle an die 

Grenzübergangszollstelle(n) (Vorab-Transitnachricht; Meldung IE050) 

AZA Ausfuhrzollanmeldung im System NCTS 

Beförderungsmittel Als ein einziges Beförderungsmittel gilt/gelten: 

 ein Strassenfahrzeug mit einem oder mehreren An- oder Sattelanhä-

ngern; 

 ein Zug mit mehreren Eisenbahnwagen; 

 Schiffe, die eine Einheit bilden; und  

 Behälter, die auf ein einziges Beförderungsmittel verladen sind. 

Bürge Natürliche oder juristische Person, die sich schriftlich verpflichtet, den Be-

trag der möglicherweise entstehenden Schuld (Ein- und Ausfuhrabgaben 

und andere Abgaben) bis zur Höhe des Bürgschaftsbetrages zu entrichten. 

CCN - CSI Common Communication Network - Common System Interface 

Datennetzwerk der Europäischen Union, über welches die chiffrierte Daten-

übermittlung zwischen den einzelnen Zollverwaltungen erfolgt. 

Drittland Jeder Staat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens über ein ge-
meinsames Versandverfahren ist. 

ED Einheitsdokument 

EB Ergänzungsblatt zum Einheitsdokument 

mailto:ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch
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EDIFACT Electronic Data Interchange 

Format für den elektronischen Datenaustausch 

EFTA European Free Trade Association 

EFTA-Mitgliedstaaten (Schweiz, Norwegen, Island, Fürstentum Liechten-

stein) 

EU Europäische Union 

EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Li-

tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-

nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Verei-

nigtes Königreich, Zypern) 

ETD Elektronisches Transportdokument 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Öffentliche Einrichtungen oder privatrechtliche organisierte Unternehmen, 

die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen. 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung 

GA Gemischter Ausschuss zusammengesetzt aus den Vertretern der gVV Ver-

tragsparteien (Art. 14ff des Übereinkommens über ein gemeinsames Ver-

sandverfahren) 

GRN Guarantee Reference Number der Sicherheitsleistung 

Die 17-stellige GRN ist international alphanumerisch strukturiert. 

2-stellige 

Jahreszahl 

ISO-Alpha 

Ländercode 

Laufende Nummer Prüfziffer 

Bsp: 09 Bsp: CH Bsp: 0665GE000001 Bsp: 0 

In der Schweiz präzisieren die Positionen 9 und 10 der laufenden Nummer 

die Art der Bürgschaft: 

Abk. Sicherheit 

GE Gesamtsicherheitsbescheinigung TC31 

BS Befreiung von der Sicherheitsleistung TC33 

EB Einzelsicherheit durch Verpflichtungserklärung 

EM Einzelsicherheit für mehrfache Verwendung 

ET Einzelsicherheit in Form von Sicherheitstiteln TC32 

EC Einzelsicherheit in Form einer Barhinterlage 11.31/25.20 
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BV Befreiung von der Sicherheitsleistung 

(Schiff-, Luft-, und bis zum 1.5.2019 für das vgVV im Bahnver-

kehr) 

Bei der Verwendung von Sicherheitstiteln TC32 wird die GRN durch einen 

alphanummerischen Zusatz von 7 Stellen ergänzt. 

Güs Grenzübergangsschein im Notfallverfahren (Form. TC10) 

gVV Gemeinsames Versandverfahren 

gVV Land Land des gemeinsamen Versandverfahrens, das nicht zur EU gehört. 

(Stand 13.12.17: Norwegen, Island, Schweiz inkl. Fürstentum Liechtenstein, 

Türkei, Serbien und F.Y. Republik Mazedonien) 

gVV-Zentralstelle Regionale Zollstellen, welche Suchverfahren behandeln, die von den Zoll-

stellen nicht erledigt werden können. 

HV Hauptverpflichteter (vgl. Verfahrensinhaber) 

Initial-Code Der Initial-Code ist einmalig und wird vom Verfahrensinhaber lediglich als 

zusätzliches Sicherheitselement bei Sicherheiten benötigt, um Mutationen 

der Access-Codes vorzunehmen. Der Verfahrensinhaber benötigt den Ini-

tial-Code für die Transiteröffnung nicht. Der Initialcode wird dem Verfahrens-

inhaber zusammen mit den Access-Codes mitgeteilt. 

KTL Kontrolle Transportmittel und Ladung 

KZS Kontrollzollstelle 

Land Jeder Mitgliedstaat der EU, jeder EFTA-Staat und jeder andere Staat, der 

dem Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren beigetreten 

ist. 

LEV Luftfrachtersatzverkehr 

Luftfracht, die linienmässig und manifestiert statt per Flugzeug auf der 

Strasse befördert wird. 

LP Liste der Positionen 

Beilage zum Versandbegleitdokument (VBD) 

LVG Luftverkehrsgesellschaft 

MRN Master Reference Number 

Die Hauptbezugsnummer ist die einmalige Nummer des Versandvorgangs. 

Sie wird oben rechts auf das Versandbegleitdokument in alphanumerischer 

Form und zusätzlich als Strichcode aufgedruckt. Die 18-stellige MRN ist fol-

gendermassen strukturiert: 

2-stellige 

Jahreszahl 

ISO-Alpha 

Ländercode 

Versandnummer 

(einmalig pro Jahr und 

pro Abgangsland) 

Prüfziffer 

(check digit) 
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Bsp: 09 Bsp: CH Bsp: 0000000123456 Bsp: 7 

 

NCTS Neues computerisiertes Transitsystem für die Abwicklung des elektroni-

schen Regelversandverfahrens (bzw. Standardversandverfahrens) 

Notfallverfahren Betriebskontinuitätsverfahren 

nTV Nationales Transitverfahren (vgl. R-14-10) 

S ZOVE Sektion Zollveranlagung, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern 

(zollveranlagung@ezv.admin.ch) 

OTS Old transit system (altes Transitverfahren) mit Einheitsdokument (papierge-

stütztes Transitverfahren) 

OZL Offene Zolllager 

TA Transitabmeldung 

TIR Transports Internationaux Routiers 

TN Tarifnummer 

T1-Verfahren Transitverfahren für Waren, die in der EU nicht im zollrechtlich freien Ver-

kehr sind. 

T2-Verfahren Transitverfahren für Waren mit zollrechtlichem Unionscharakter 

(durch Kurzvermerk «T2» bzw. «T2F» gekennzeichnet) 

T2-Waren Zollstatus der Waren, die in der EU im zollrechtlich freien Verkehr sind 

(Waren mit zollrechtlichem Unionscharakter, welche vollständig in der EU 

gewonnen oder hergestellt, in den zollrechtlich freien Verkehr EU überge-

führt oder aus solchen hergestellt wurden) 

T2F-Waren Waren mit zollrechtlichem Unionscharakter aus Gebieten, die zum Zollge-

biet nicht aber zum Steuergebiet der EU gehören (z. B. Kanarische Inseln). 

«F» steht für Fiscal. 

T2L Dokument zum Nachweis des zollrechtlichen Unionscharakters von Waren. 

T2LF Dokument zum Nachweis des zollrechtlichen Unionscharakters von Waren. 

UID Unternehmens-Identifikationsnummer 

VA Versandanmeldung 

Akt der Überführung einer Ware in das Versandverfahren (z. B. Übermitteln 

der Daten im IT-System NCTS) 

VBD Versandbegleitdokument 

Mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung gedrucktes Dokument, das 

die Ware begleitet. 

Verfahrensinhaber Natürliche oder juristische Person, die die Waren selbst oder durch einen 

bevollmächtigten Vertreter in das gVV überführt und damit gegenüber den 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/R-14-10.pdf.download.pdf/R-14-10_Nationales_Transitverfahren_d.pdf
mailto:zollveranlagung@ezv.admin.ch
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zuständigen Behörden die Haftung für die ordnungsgemässe Durchführung 

dieses Verfahrens übernimmt. Der Verfahrensinhaber hat eine Sicherheit zu 

leisten. 

Im Schriftverkehr (z. B. Suchverfahren) verwendet die Zollstelle grundsätz-

lich den Begriff Inhaber des Verfahrens bzw. Verfahrensinhaber. In der tech-

nischen Dokumentation und im System NCTS bleibt der Begriff HV bis auf 

weiteres erhalten. 

vgVV Vereinfachtes gemeinsames Versandverfahren 

ZE Zugelassener Empfänger 

ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (SR 631.0) 

ZLM Zollverfahren «Lager für Massengüter» 

ZS Zollstelle 

ZV Zollverordnung vom 1. November 2006 (SR 631.01) 

ZV Zugelassener Versender 

ZVE Zugelassener Versender und Empfänger 

ZV-EZV Zollverordnung der EZV vom 4. April 2007 (SR 631.013) 

 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030370/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052713/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070116/index.html
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1 Rechtliche Grundlagen 

 Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren abgeschlossen am 20. 

Mai 1987 (SR 0.631.242.04) mit folgenden Anlagen: 

o I Gemeinsames Versandverfahren; 

o II Zollrechtlicher Status von Unionswaren und Vorschiften über den Euro; 

o III Versandanmeldung und Vordrucke bei Anwendung von Mitteln der elektro-

nischen Datenverarbeitung; 

o IV Amtshilfe bei der Vollstreckung von Forderungen. 

 Internationales Versandverfahrenshandbuch (Erläuterungen zum gemeinsamen Ver-

sandverfahren) (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-proce-

dures/what-is-customs-transit/common-union-transit_de) mit folgendem Inhalt: 

o Teil I: Allgemeine Einführung; 

o Teil II: Zollrechtlicher Status von Waren; 

o Teil III: Sicherheitsleistungen; 

o Teil IV: Regelversandverfahren; 

o Teil V: Betriebskontinuitätsverfahren; 

o Teil VI: Vereinfachungen; 

o Teil VII: Erledigung des Versandverfahrens, Suchverfahren; 

o Teil VIII: Abgabenschuld und Erhebung der Abgaben; 

o Teil IX: Das TIR-Verfahren. 

 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) 

 Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV; SR 631.01) 

 Zollverordnung der EZV vom 4. April 2007 (ZV-EZV; SR 631.013) 

Hinweis: Die Bestimmungen des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfah-

ren sind direkt anwendbar. Die Bestimmungen der nationalen Gesetzgebung kommen sub-

sidiär zur Anwendung. 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030370/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052713/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070116/index.html
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2 Allgemeines 

Das gemeinsame Versandverfahren (gVV) wird bei der Beförderung von unverzollten Waren 

oder Waren unter Zollüberwachung zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und den gVV Län-

dern angewendet. Das gVV findet in folgenden Verkehrsrichtungen Anwendung: 

 Durchfuhr (Direkter Transit) 

Zollausland – Zollausland (Schweiz durchquerenden Verkehr); 

 Zollausland – Zollinland; 

 Zollinland – Zollausland; und 

 Zollinland – Zollinland (über ausländisches Zollgebiet). 

Der Verfahrensinhaber erstellt je Sendung bzw. je Beförderungsmittel eine Versandanmel-

dung. 

Im gVV wird die Identität der Waren durch einen Verschluss oder durch eine genaue Um-

schreibung der Warenpositionen sichergestellt (vgl. Ziffer 4). 

Das gVV ist an eine Transitfrist gebunden (vgl. Ziffer 5). 

Der Verfahrensinhaber muss für das gVV eine Sicherheit leisten (vgl. Ziffer 6). 

Das gVV erlaubt gleichzeitig das Festhalten und Weitergeben des Unionscharakters von Wa-

ren (vgl. Ziffer 9). 

Die Anwendung des gVV durch ZVE ist in den entsprechenden Prozessbeschrieben geregelt 

(vgl. Dokumentation ZVE). 

3 Prozessübersicht 

 14 Transitverfahren abwickeln (Externer Link auf PDF); 

 14.01 Transit eröffnen (Externer Link auf PDF); 

 14.02 Transit nachträglich abschliessen (Externer Link auf PDF); 

 14.03 Nachträgliches Gesuch behandeln (Externer Link auf PDF); 

 14.01 Suchanzeige / Anfrage Abgabenerhebungsverfahren (AEV) / Selbstanzeige 

Bestimmungsland CH, im gVV verarbeiten (Externer Link auf PDF); 

 14.03 Rückfragen beim Verfahrensinhaber vornehmen (Externer Link auf PDF); 

 14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV 

verarbeiten (Externer Link auf PDF). 

  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/publikationen/publikationen-zugelassene-empfaenger-und-versender.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Transitverfahren%20abwickeln.pdf.download.pdf/14.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Transit%20er%C3%B6ffnen.pdf.download.pdf/14.01.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Transit%20nachtr%C3%A4glich%20abschliessen.pdf.download.pdf/14.02.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Nachtr%C3%A4gliches%20Gesuch%20behandeln.pdf.download.pdf/14.03.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Suchanzeige%20Bestimmungsland%20CH.pdf.download.pdf/14.01.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/R%C3%BCckfragen%20beim%20Verfahrensinhaber%20vornehmen.pdf.download.pdf/14.03.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Suchverfahren%20Abgangsland%20CH.pdf.download.pdf/14.03.pdf
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4 Nämlichkeitssicherung 

4.1 Grundsatz 

(Artikel 11 und Anlage I Artikel 36-39, 81-83 und 98 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfah-

ren) 

Die Nämlichkeitssicherung bedeutet das Sicherstellen der Warenidentität. Die anmeldepflich-

tige Person muss die Warenidentität der im Transitverfahren beförderten Waren in der Ver-

sandanmeldung festhalten. 

Die Warenidentität wird im gVV grundsätzlich mit einem Verschluss sichergestellt. 

Die Zollstelle kann bei einer näheren Umschreibung der Warenposition oder bei einem Zoll-

begleit auf einen Verschluss verzichten. 

Kann die anmeldepflichtige Person die Warenidentität nicht sicherstellen oder ist ein Zollbe-

gleit nicht möglich, verweigert die Zollstelle die Transitanmeldung. 

4.2 Verschluss 

4.2.1 Allgemeines 

Der Verschluss muss die grundlegenden Eigenschaften und die technischen Merkmale ge-

mäss Artikel 38 der Anlage I zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren 

erfüllen und von den Zollbehörden zugelassen sein. 

Die EZV lässt bei Transiteröffnungen ab schweizerischer Abgangszollstelle folgende Ver-

schlüsse zu: 

 MCLZ350 Cable Seal; oder 

 Tyden-Seal (bis Ende April 2019). 

Die Transportmittel können unter Verschluss gelegt werden, wenn der Laderaum so gebaut 

ist, dass die Zollsicherheit gewährleistet ist (vgl. Anlage 2 des TIR-Abkommens «Vorschriften 

über die technischen Bedingungen für Strassenfahrzeuge, die für den internationalen Trans-

port unter Verschluss zugelassen werden können» (vgl. R-14-02 Transitverfahren mit Carnet 

TIR). 

Legt die Zollstelle einen Verschluss an, führt sie vorgängig eine Kontrolle Transportmittel und 

Ladung (KTL) oder eine Beschau durch. 

Die Zollstelle vermerkt den angebrachten Verschluss auf dem Versandbegleitdokument (Feld 

55) und beglaubigt den Vermerk mit Datumstempel und Unterschrift. Die Zollstelle erfasst 

den Verschluss in der Rubrik «Ereignisse» im IT-System NCTS und vermerkt gleichzeitig, ob 

die Waren einer KTL oder Beschau unterzogen wurden. 

Legt die Abgangszollstelle einen Verschluss an, erfasst sie den Verschluss im IT-System 

NCTS vor der Eröffnung des Versandverfahrens. Die Abgangszollstelle beglaubigt den ver-

merkten Verschluss auf dem Versandbegleitdokument nicht. 

Entfernt die Zollstelle aus etwaigen Gründen (z. B. Beschau) den Verschluss, vermerkt sie 

dies auf dem Versandbegleitdokument (Feld 56+G) und beglaubigt den Vermerk mit Datums-

tempel und Unterschrift. Die Zollstelle erfasst das Entfernen des Verschlusses in der Rubrik 

«Ereignisse» im IT-System NCTS. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a36
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a39
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a81
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a83
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a98
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a98
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a38
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i6/0.631.252.512.de.pdf
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Die Zollstelle prüft umfassend oder stichprobenweise, ob die in der Versandanmeldung auf-

geführten Verschlüsse ordnungsgemäss am Transportmittel angebracht sind. 

Die EZV anerkennt von ausländischen Zollbehörden angebrachte Verschlüsse, wenn sie ein-

wandfrei angebracht und in der Versandanmeldung korrekt angegeben sind (Feld D des 

VBD). Die EZV kann in Zweifelsfällen die ausländischen Verschlüsse mit schweizerischen 

Verschlüssen ergänzen. 

Die Ausgangszollstelle legt in der Regel keinen Verschluss an. 

Die Zollstelle kann bei Waren, die ausschliesslich im Bahn-, Luft- oder Schiffsverkehr beför-

dert werden, auf einen Verschluss verzichten. 

4.2.2 Pflicht für einen Verschluss 

Die Eingangszollstelle legt im direkten Transit in folgenden Fällen die Waren zwingend unter 

Verschluss: (Aufzählung abschliessend) 

 Hoch belastete oder streng bewirtschaftete Waren (z. B. Spirituosen, Fleisch, Ge-

müse, Früchte etc.); 

 Betäubungsmittel; 

 Ungenügende oder unverständliche Warenbezeichnung (Umschreibung der Waren-

position vgl. Ziffer 4.3). Die Zollstelle erhebt für das Anbringen des Verschlusses eine 

Gebühr1; 

 Zweifel am angebrachten ausländischen Verschluss (vgl. Ziffer 4.2.1); 

 Die Risikobeurteilung der Zollstelle erfordert einen Verschluss; oder 

 Die anmeldepflichtige Person verlangt ausdrücklich einen Verschluss. Die Zollstelle 

erhebt für das Anbringen des Verschlusses eine Gebühr.2 

4.3 Umschreibung der Warenposition 

Die Umschreibung der Warenposition enthält mindestens folgende Warenangaben: 

 Technische oder handelsübliche Warenbezeichnung (Sachname); 

Die Warenbezeichnung muss so präzise sein, dass die Zollstelle die Ware leicht iden-

tifizieren kann. 

 Angaben zu besonderen Merkmalen (z. B. Seriennummer); 

 Anzahl und Art der Verpackung; 

 Gewicht; 

 Zeichen und Nummern; und 

                                                

 

 
1 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 
2 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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 Angaben bezüglich den nichtzollrechtlichen Erlassen. 

Stützt sich die Warenidentität ergänzend auf die Begleitpapiere, so führt die anmeldepflich-

tige Person diese in der elektronischen Versandanmeldung im Feld «Beilagen» mit Art, Num-

mer und Datum auf. 

4.4 Zollbegleit 

Die Zollstelle bewilligt einen Zollbegleit nur in Ausnahmefällen und sofern genügend perso-

nelle Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Die Zollstelle erhebt eine Gebühr.3 

4.5 Feststellung eines verletzten Verschlusses durch den Warenführer 

Stellt der Warenführer während des Transports einen verletzten Verschluss fest, meldet er 

den Sachverhalt unverzüglich der nächsten Zollstelle oder der Polizei. Die Polizei meldet der 

EZV den Sachverhalt unverzüglich. 

Der Warenführer lässt sich von der Zollstelle den verletzten Verschluss und den allenfalls 

neu angebrachten Verschluss auf dem Versandbegleitdokument (Feld 55) beglaubigen (vgl. 

Ziffer 7.5). 

4.6 Beschaffung von Verschlüssen durch ZV 

4.6.1 Beschaffung von Verschlüssen, die durch die EZV zugelassen sind 

Ablauf der Bestellung: 

Für die Beschaffung von Verschlüssen des Typs «MCLZ350 Cable Seal» durch ZV gilt fol-
gendes Vorgehen: 

 Der ZV stellt die Bestellung aus; 

 Der ZV legt (in Papierform oder per E-Mail) die Bestellung der Kontrollzollstelle zum 

Visum vor (Stempel, Unterschrift und Briefadresse der KZS); 

 Der ZV versendet die Bestellung an den Lieferanten 

(Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 8006 Zürich); 

 Der ZV sendet der KZS unaufgefordert die Auslieferungsbestätigung. 

Der ZV kann über andere Firmen keine Bestellungen tätigen. 

Der Lieferant (Mercor AG) prüft die Bestellung und stellt die Eindeutigkeit der Verschlüsse 
sicher. 

  

                                                

 

 
3 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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Anforderungen an den Verschluss: 

Die Prägungen müssen folgender Syntax entsprechen und folgende Angaben enthalten: 

ZV CH         (deutsch) 

EA CH         (französisch) 

SA CH         (italienisch) 

 Angabe des Bewilligungsinhabers (d. h. ZV-Bewilligungsnummer und/oder Kurzbe-

zeichnung des Firmennamens); 

 Fortlaufende 6-stellige Nummerierung. 

Die Prägung ohne fortlaufende Nummerierung darf maximal 17 Buchstaben umfassen. Die 
Kurzbezeichnung «ZV» erfolgt in der jeweiligen Landessprache des Firmendomizils. 

Beispiel: ZV CH Firma 000001 

Der ZV führt eine Verwendungsliste. 

4.6.2 Beschaffung von Verschlüssen, die von den Zollbehörden eines anderen Lan-

des zugelassen wurden 

Die EZV bewilligt auf Antrag des ZV die Verwendung von Verschlüssen, die von den Zollbe-
hörden eines anderen Landes, indem das Versandverfahren angewendet wird, zugelassen 
wurden und sofern keine Informationen darüber vorliegen, dass die betreffenden Ver-
schlüsse für Zollzwecke ungeeignet sind. 

Die Verschlüsse müssen der Anforderung/Prägung gemäss Ziffer 4.6.1 entsprechen. 

Der ZV richtet sein Gesuch schriftlich an folgende Adresse: 

Eidgenössische Zollverwaltung 

Sektion Zollveranlagung 

Monbijoustrasse 40 

3003 Bern 

Dem Gesuch ist die Bestätigung der Zulassung des Landes beizulegen. Zusätzlich muss es 
Angaben zum offiziellen Hersteller und Lieferanten der Verschlüsse sowie eine genaue Be-
schreibung mit Bildern des Verschlusses enthalten. 

Nach Erhalt der Bewilligung durch die S ZOVE kann der ZV die Verschlüsse direkt beim offi-
ziellen Hersteller oder Lieferanten im Ausland bestellen. 

4.6.3 Beschaffung der Verschlüsse durch den ZV bei der Zollstelle 

Die Zollstelle kann an ZV, die selten und wenige Verschlüsse verwenden, Verschlüsse aus 

der Zollstellenserie abgeben. Die Zollstelle führt über die abgegebenen Verschlüsse eine 

Kontrolle. 

  



Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

16/86 

 
 

5 Transitfrist 

(Anlage I Artikel 34, Artikel 45 Absatz 2 und Artikel 112 Absatz 2 zum Übereinkommen über ein gemeinsames 

Versandverfahren) 

Die anmeldepflichtige Person setzt als Transitfrist die zur Beförderung der Ware zur Bestim-

mungszollstelle notwendige Frist ein. Die Transitfrist entspricht der im Normalfall für die 

Transitstrecke benötigten Zeit. Der Verfahrensinhaber muss innerhalb dieser Transitfrist die 

Ware bei der Bestimmungszollstelle gestellen. Die Abgangszollstelle kann in begründeten 

Fällen längere Fristen akzeptieren. Sie berücksichtigt dafür den Sachverhalt in Zusammen-

hang mit der Beförderung (u. a. Verkehrsträger, Strecke, etc.). 

Waren im Transitverfahren dürfen nicht für andere Zwecke auch nicht vorübergehend ver-

wendet werden. Dafür gibt es das Verfahren der vorübergehenden Verwendung (vgl. R-10-

60). 

Die von der Abgangszollstelle festgelegte Transitfrist ist verbindlich und kann nicht abgeän-

dert bzw. verlängert werden. 

Fällt der letzte Tag der festgesetzten Transitfrist auf einen Samstag, Sonntag oder allgemei-

nen Feiertag, endet die Transitfrist bei der Beendigung des Verfahrens bei einer Schweizer 

Bestimmungszollstelle am nächstfolgenden Werktag. 

Liegen bei Nichteinhaltung der Transitfrist Hinderungsgründe vor, die nicht im Einflussbe-

reich der anmeldepflichtigen Person liegen, betrachtet die Zollstelle die Transitfrist als einge-

halten. Die anmeldepflichtige Person muss der Zollstelle über das Hindernis entsprechende 

Belege vorlegen. Sofern Zweifel bestehen, verlangt die Zollstelle von der anmeldepflichtigen 

Person eine amtliche Bescheinigung. Die Zollstelle prüft die Verspätungsgründe sorgfältig. 

Die Zollstelle anerkannt allgemeine Erklärungen nicht. 

Als Hinderungsgründe, die nicht im Einflussbereich der anmeldepflichtigen Person liegen, gilt 

höhere Gewalt (z. B. Unfall oder gesperrte Verkehrswege, etc.) nicht aber logistische oder 

organisatorische Gründe des Warenführers, der anmeldepflichtigen Person oder des Waren-

empfängers. 

Stellt der Warenführer fest, dass die Transitfrist nicht eingehalten werden kann und auch 

keine der vorstehend erwähnten Hinderungsgründe zutreffen, so muss er sich innerhalb der 

Transitfrist umgehend mit den Waren bei einer Zollstelle melden. 

Ist die Transitfrist verfallen, so hat dieses Verfahrensversäumnis keine weiteren Folgen auf 

das Veranlagungsverfahren, sofern: 

 der Verstoss der Nichteinhaltung der Transitfrist keine erheblichen Auswirkungen auf 

die ordnungsgemässe Abwicklung des Transitverfahrens hat und 

 kein Täuschungsversuch der anmeldepflichtigen Person vorliegt; und 

 die anmeldepflichtige Person alle notwendigen Förmlichkeiten erfüllt. 

Die Bestimmungszollstelle prüft, ob diese Voraussetzungen vollumfänglich erfüllt sind.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a34
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a45
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a112
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a112
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/richtlinien/r-10_zollverfahren.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/richtlinien/r-10_zollverfahren.html
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6 Sicherheitsleistung 

6.1 Allgemeines 

(Artikel 9 bis 13, 18 bis 23 und Anlage I Artikel 74 bis 80 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versand-

verfahren) 

Der Verfahrensinhaber muss im gemeinsamen Versandverfahren (gVV) für die voraussicht-

lich entstehende Abgabenschuld (Zölle und anderen Abgaben) der Waren eine der folgen-

den Sicherheiten leisten: 

 Einzelsicherheit in Form einer Verpflichtungserklärung eines Bürgen, auch für mehr-

fache Verwendung (vgl. Ziffer 6.4.1); 

 Einzelsicherheit mit Sicherheitstiteln zu EUR 10'000.- (vgl. Ziffer 6.4.2); 

 Gesamtsicherheit für mehrere Versandverfahren bzw. Befreiung von der Sicherheits-

leistung für zuverlässige und leistungsfähige Verfahrensinhaber (vgl. Ziffer 6.3); oder 

 Barhinterlage (vgl. Ziffer 6.4.3). 

Grundsätzlich kann der Verfahrensinhaber nur eine Art der Sicherheit pro Versandvorgang 

übermitteln. Bei der Verwendung einer Einzelsicherheit mit Sicherheitstiteln kann der Verfah-

rensinhaber jedoch bis zu 7 Titel angeben. 

Die Stelle der Sicherheitsleistung verwaltet alle Sicherheiten mit Ausnahme der Barhinter-

lage im IT-System NCTS elektronisch. Ihr obliegen u. a. folgende Aufgaben: 

 Erfassen der notwendigen Angaben über die Sicherheit im IT-System NCTS; 

 Bewirtschaften der Adressen von Verfahrensinhabern, Bürgen und Zustelldomizilen; 

 Mitteilen der Guarantee Reference Number und Access-Code an den Verfahrensin-

haber nach der Erfassung einer Sicherheit; 

 Ausstellen der Gesamtsicherheitsbescheinigungen für das Notfallverfahren; 

 periodisches Überwachen/Kontrollieren des Referenz- bzw. Bürgschaftsbetrages. 

In der Schweiz werden alle Sicherheiten zentral durch die Abteilung Finanzen und Control-

ling (AFCO) verwaltet. Die Zollstelle hat im Bürgschaftsmodul des IT-Systems NCTS ledig-

lich eine Leseberechtigung und kann bei Bedarf bürgschaftsrelevante Angaben im System 

einsehen. 

Keine Sicherheitsleistung ist erforderlich: 

 im Bahnverkehr (bis zum 1. Mai 2019) für Waren, die mit internationalem Frachtdoku-

ment (CIM-Frachtbrief) im vgVV befördert werden (vgl. R-16-01 Ziffer 4.2); 

 im Luftverkehr für Beförderungen im vereinfachten Versandverfahren gestützt auf ein 

elektronisches Transportdokument (ETD-Verfahren vgl. Ziffer 8.2.2). Ausgenommen 

davon ist der Luftfrachtersatzverkehr vgl. Ziffer 8.2.3; 

 auf dem Rhein und den Rheinwasserstrassen (vgl. R-14-05); 

 bei Beförderungen durch Rohrleitungen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a18
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a23
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a74
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a80
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a80
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-16%20Verkehrsarten/R-16-01%20Bahnverkehr%20Allgemeines.pdf.download.pdf/R-16-01.pdf
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6.2 Übersicht 

 Gesamtsicherheit Einzelsicherheit 

Art der Sicherheitsleistung 
Gesamtsicherheit 

Befreiung von der 
Sicherheitsleistung 

Verpflichtungserklärung Sicherheitstitel Barhinterlage 

Code in Transitanmeldung 1 0 2 9 4 3 
Stelle der Sicher-
heitsleistung 

Abteilung Finanzen und Controlling (AFCO) 
Abgangszoll-

stelle 
Gültig für Mehrere Verfahren innerhalb eines Re-

ferenzbetrages 
Ein Verfahren 

Mehrere 
Verfahren 

Ein Verfahren 

Nachweis über die Sicher-
heitsleistung im NCTS Guarantee Reference Number, Access-Code 

Hinterlage 
Form. 11.31 
bzw. 25.20 

Nachweis der Sicherheit im 
Notfallverfahren 

Gesamtsicher-
heitsbescheini-

gung Form. TC31 

Bescheinigung 
über die Befreiung 

Form. TC33 

Bürgschaftsur-
kunde 

Bürgschafts-
urkunde mit 
Kontofüh-

rung 

Einzelsicher-
heitstitel Form. 

TC32 

Hinterlage 
Form. 11.31 
bzw. 25.20 

Beschränkung der Veranla-
gung Keine 

Andere als 
ZV-Verfahren 

Gem. Be-
schluss des 

GA 
Andere als ZV-Verfahren 

Beschränkung auf Waren 
möglich 

Ja Nein 

Besonderes 
-- 

Wird mo-
mentan nicht 
angewendet 

Keine Ausga-
bestelle in der 

Schweiz 
-- 
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6.3 Gesamtsicherheit und Befreiung von der Sicherheitsleistung 

6.3.1 Allgemeines 

Auf Antrag des Verfahrensinhabers kann die Stelle der Sicherheitsleistung als Vereinfachung 

die Inanspruchnahme einer Gesamtsicherheit für mehrere Verfahren bewilligen. Erfüllt der 

Antragsteller bestimmte Reduktionskriterien, so kann der Betrag der zu leistenden Sicherheit 

reduziert oder eine Befreiung von der Sicherheitsleistung bewilligt werden. Der Verfahrensin-

haber reicht den Antrag bei der zuständigen Behörde des Landes ein, in dem er ansässig ist. 

Ein Verfahrensinhaber mit Sitz in der Schweiz benützt dazu das Formular Gemeinsames 

Versandverfahren: Antrag auf Gesamtsicherheit. Die Stelle der Sicherheitsleistung für die 

Schweiz ist die AFCO. 

Die Stelle der Sicherheitsleistung prüft den Antrag und teilt dem Antragsteller bei erfolgrei-

cher Prüfung den Referenzbetrag und den zu leistenden Betrag der Sicherheit mit. Dieser 

beträgt 100, 50, 30 oder 0 % (Befreiung) vom Referenzbetrag (vgl. Ziffer 6.3.2). Die Sicher-

heit ist von einem Bürgen in Form einer Verpflichtungserklärung (Bürgschaft) zu leisten. Als 

Bürgen kommen ausschliesslich Banken oder Versicherungsgesellschaften mit Sitz in der 

Schweiz in Frage, die unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) 

stehen. In der Verpflichtungserklärung gibt der Bürge für jedes Land, das von der Sicherheit 

abgedeckt ist wird, einen Zustellungsbevollmächtigten an. 

Erhält die Stelle der Sicherheitsleistung die Verpflichtungserklärung des Bürgen (Bürg-

schaftsurkunde), erteilt sie dem Verfahrensinhaber eine Bewilligung. In der Bewilligung hält 

die Stelle der Sicherheitsleistung die Bedingungen zu deren Anwendung und Überwachung 

sowie den Betrag der Sicherheit fest. 

Die Stelle der Sicherheitsleistung teilt dem Verfahrensinhaber mit der Bewilligung die Garan-

tiereferenznummer, den Initial-Code und die gewünschte Anzahl Access-Codes mit und stellt 

die Anzahl gewünschter Gesamtsicherheitsbescheinigungen (TC31 bzw. TC33) zu. 

Bewilligt die Stelle der Sicherheitsleistung einem Verfahrensinhaber aufgrund seiner Zuver-

lässigkeit und finanziellen Leistungsfähigkeit die Befreiung von der Sicherheitsleistung, ent-

fällt die Vorlage einer Verpflichtungserklärung des Bürgen (Bürgschaftsurkunde). 

Für allfällige Mutationen (neue Access-Codes, zusätzliche Bescheinigungen etc.) des Ver-

fahrensinhabers ist die AFCO zuständig. 

6.3.2 Referenzbetrag 

6.3.2.1 Allgemeines 

Der Referenzbetrag entspricht dem Betrag der Abgabenschuld, die dem Verfahrensinhaber 

im Zeitraum zwischen der Eröffnung des Versandverfahrens und dem Zeitpunkt der Erledi-

gung des Verfahrens entstehen kann. Die Berechnung erfolgt durch die Stelle der Sicher-

heitsleistung des jeweiligen Landes aufgrund der Angaben des Verfahrensinhabers und von 

eigenen Feststellungen. Die höchsten im entsprechenden Land geltenden Abgabensätze 

(Zoll, MWST und Verbrauchssteuern) sind hierzu massgebend. 

6.3.2.2 Überwachung des Referenzbetrages durch den Verfahrensinhaber 

Der Verfahrensinhaber muss anhand geeigneter Unterlagen oder Aufzeichnungen überwa-

chen, dass die Abgabenschuld seiner noch nicht erledigten Versandverfahren den Referenz-

betrag nicht übersteigt. Der Verfahrensinhaber meldet der AFCO eine Überschreitung des 

Referenzbetrages unverzüglich. 

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Andere/antrag_auf_gesamtsicherheit.pdf.download.pdf/antrag_auf_gesamtsicherheit.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Andere/antrag_auf_gesamtsicherheit.pdf.download.pdf/antrag_auf_gesamtsicherheit.pdf
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6.3.3 Bescheinigung (TC31 und TC33) 

Der Verfahrensinhaber bzw. sein bevollmächtigter Vertreter muss die Bescheinigung vorle-

gen, wenn das System NCTS nicht funktioniert. Die Bescheinigung belegt bei der Eröffnung 

von Versandverfahren gegenüber der Abgangszollstelle das Vorhandensein einer gültigen 

Gesamtsicherheit (TC31) oder einer Befreiung von der Sicherheitsleistung (TC33) und gibt 

Auskunft über die zur Verwendung der Sicherheit bevollmächtigten Personen. 

Die Bescheinigung muss den Mustern gemäss Anlage III, Anhang C5 (TC31) oder Anhang 

C6 (TC33) des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren entsprechen und 

in einer Landessprache eines EU-Mitgliedstaates oder gVV Landes gedruckt sein. 

Gültig sind nur Bescheinigungen TC31 auf grün guillochiertem Papier oder Bescheinigungen 

TC33 auf hellblau guillochiertem Papier (beide im Format A5). Auf der Rückseite gibt der 

Verfahrensinhaber Name und Vorname der Personen an, die befugt sind, Versandverfahren 

für den Verfahrensinhaber auszustellen. Die Unterschriftsproben müssen einzeln vom Ver-

fahrensinhaber beglaubigt sein. 

Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigungen ist auf zwei Jahre befristet. Sie kann auf Ersuchen 

des Verfahrensinhabers von der Stelle der Sicherheitsleistung einmal um weitere zwei Jahre 

verlängert werden. 

6.3.4 Kündigung / Widerruf des Bürgschaftsverhältnis 

Das Bürgschaftsverhältnis kann vom Bürgen oder von der EZV jederzeit aufgelöst werden. 

Der Bürge haftet darüber hinaus weiter für die Erfüllung einer allfälligen Verpflichtung, die im 

Rahmen des Versandverfahrens entstanden ist, wenn dieses Verfahren vor dem Kündi-

gungszeitpunkt begann. Die EZV gibt die Verpflichtungserklärung bei einer Kündigung erst 

dann zurück, wenn sämtliche offene Verbindlichkeiten erfüllt bzw. die Verfahren erledigt sind. 

Allfällige bei der Zollstelle eingegangene Kündigungen leitet die Zollstelle unverzüglich an die 

AFCO weiter. 

6.4 Einzelsicherheit 

6.4.1 Verpflichtungserklärung 

Die Einzelsicherheit wird für ein einzelnes Versandverfahren mit dem Formular Verpflich-

tungserklärung des Bürgen – Einzelsicherheit (vgl. Übereinkommen über ein gemeinsames 

Versandverfahren, Anlage III, Anhang C) errichtet. 

Die Einzelsicherheit muss den Betrag der möglicherweise entstehenden Abgabenschuld ab-

decken. Die Berechnung erfolgt nach den höchsten im Abgangsland für die betreffende 

Ware geltenden Abgabensätzen (Zollabgaben, MWST und Verbrauchssteuern). Als Faustre-

gel gelten 10 - 15 % vom Warenwert. 

Der Bürge stellt der AFCO die Verpflichtungserklärung (Bürgschaftsurkunde) zu. Nach er-

folgreicher Prüfung erhält der Antragsteller von der AFCO die für die Transitabmeldung not-

wendigen Guarantee Reference Number und den Access-Code. 

Als Bürgen kommen ausschliesslich Banken oder Versicherungsgesellschaften mit Sitz in 

der Schweiz in Frage, die unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

(FINMA) stehen. In der Verpflichtungserklärung gibt der Bürge für jedes Land, das von der 

Sicherheit abgedeckt wird, einen Zustellungsbevollmächtigten an. 

Die AFCO retourniert dem Bürgen die Verpflichtungserklärung nach Erledigung des Ver-

sandverfahrens (Freigabedatum). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html
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6.4.2 Sicherheitstitel (TC32) 

Gestützt auf eine Verpflichtungserklärung kann der Bürge Sicherheitstitel im Wert von je 

EUR 10'000.- zugunsten der Personen ausstellen, die als Verfahrensinhaber auftreten wol-

len. Entsprechend haftet der Bürge für jeden Sicherheitstitel. Die in EU-Mitgliedstaaten und 

gVV Ländern ausgegebenen Einzelsicherheitstitel sind in allen Vertragsparteien, also auch 

zur Eröffnung von Versandverfahren in der Schweiz, gültig. 

Der Einzelsicherheitstitel muss dem Muster gemäss dem Übereinkommen über ein gemein-

sames Versandverfahren, Anlage III, Anhang C3 entsprechen. Er muss in einer Sprache ei-

nes EU-Mitgliedstaates oder gVV Landes gedruckt und auf den Namen des Versandinhabers 

ausgestellt sein. Gültig sind nur Original-Sicherheitstitel im Format A5 mit rot guillochiertem 

Überdruck. 

Der ausgebende Bürge trägt die Gültigkeitsdauer auf dem Sicherheitstitel ein. Diese darf ab 

dem Datum der Ausstellung ein Jahr nicht überschreiten. 

Die möglicherweise für das zu eröffnende Versandverfahren entstehende Abgabenschuld 

muss durch Einzelsicherheitstitel vollständig gedeckt werden. Hierzu gibt der Verfahrensin-

haber die erforderliche Anzahl Einzelsicherheitstitel im Wert von je EUR 10'000.- in der Tran-

sitabmeldung an (Nummer, Betrag, Währung). Die Berechnung (ausserhalb des Systems) 

der Abgaben erfolgt nach den höchsten im Abgangsland für die betreffende Ware geltenden 

Abgabensätzen (Zoll, MWST und Verbrauchssteuern). Als Faustregel gelten 10 - 15% vom 

Warenwert. 

Beispiel 

Zur Deckung eines Abgabenbetrages von CHF 25'000.- sind je nach Wechselkurs die benö-

tigte Anzahl Sicherheitstitel erforderlich (z. B. bei einem Wechselkurs EUR/CHF von CHF 

1.20 drei Sicherheitstitel zu je 10‘000 €). 

Bei Anwendung des Notfallverfahrens (vgl. Ziffer 7.8) oder wenn die ausländische Garantie-

verwendungsantwort im NCTS ausbleibt (vgl. Ziffer 6.6), muss der Verfahrensinhaber die 

Einzelsicherheitstitel anlässlich der Eröffnung des Verfahrens der Abgangszollstelle vorle-

gen. Die Abgangszollstelle überprüft den Betrag und bewahrt die Titel auf (vgl. R-10-00 Ziffer 

5.2). Nach Beendigung des Versandverfahrens gibt die Abgangszollstelle die Sicherheitstitel 

dem Verfahrensinhaber oder dem Bürgen nicht zurück. 

Eine Liste der Ausgabestellen von Sicherheitstiteln befindet sich im Anhang I. In der Schweiz 

gibt es zurzeit keine Ausgabestelle für Einzelsicherheitstitel (Form. TC32). 

6.4.3  Barhinterlage 

Die Sicherstellung der Abgaben kann auch durch Barhinterlage erfolgen. Der bei der Ab-

gangszollstelle in Bargeld zu hinterlegende Betrag deckt die Verbindlichkeiten für die ge-

samte Beförderungsstrecke in den Vertragsparteien. Die Abgangszollstelle gibt die Barhinter-

lage frei, sobald die AAR den internationalen Statuscode «Versandvorgang erledigt» er-

reicht. 

Die Abgangszollstelle legt die Höhe der zu leistenden Barhinterlage fest. Diese vermerkt der 

Verfahrensinhaber im IT-System NCTS mit gleichzeitigem Verweis auf den ausgestellten Be-

leg (Form. 11.31). Die Abgangszollstelle händigt dem Zollschuldner den Abschnitt B des Bar-

hinterlagenscheins nicht aus. Die Abgangszollstelle stellt auf Wunsch des Zollschuldners 

eine Quittung der Barhinterlage (Form. 25.20) aus. 

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
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Die Hinterlage erfolgt in Form einer Pauschalen nach folgenden Regeln: 

 20 % des Warenwertes, abgerundet auf die nächsten CHF 100.-; 

 Minimum CHF 200.-. 

Damit die Abgangszollstelle dem Zollschuldner die Barhinterlage zurückzahlen kann, ver-

merkt sie in jedem Fall die genaue Adresse sowie die Zahladresse, ein Postkonto oder eine 

Bankverbindung (Bezeichnung, Adresse, Kontonummer des Berechtigten, IBAN-Nr.) des 

Zollschuldners auf dem Form. 11.31. 

Die Rückzahlung ins Ausland erfolgt generell durch die AFCO. Die AFCO kann allenfalls 

Ausnahmeregelungen festlegen. Nach Eintreffen des Kontrollresultats druckt die Abgangs-

zollstelle das Versandbegleitdokument aus und sendet dies zusammen mit dem Abschnitt B 

des Form. 11.31 an die AFCO zur Rückzahlung. 

Fälle, in denen die Zollbehörde eines Landes wegen einer Unregelmässigkeit die Abgaben 

zu erheben beabsichtigt und deshalb um Überweisung der hinterlegten Beträge ersucht, legt 

die Abgangszollstelle mit allen Unterlagen der S ZOVE zuhanden der AFCO vor. 

6.5 Ausländische Sicherheiten 

Im Ausland geleistete Sicherheiten können für die Eröffnung von Versandverfahren in der 

Schweiz im Standardverfahren (gilt nicht für ZV-Verfahren) verwendet werden. 

Die Abgangszollstelle kontrolliert anlässlich der summarischen Prüfung umfassend oder 

stichprobenweise ob: (vgl. Abfragemöglichkeiten allgemeiner Garantieinformationen Ziffer 

6.6) 

 der sicherzustellende Betrag für die tatsächlich beförderten Waren genügt. Im Mo-

ment übernimmt das IT-System NCTS automatisch EUR 10'000.- (Mittelwert gemäss 

gVV-Übereinkommen). Diesen Betrag kann die Zollstelle bei Bedarf manuell korrigie-

ren. Anlässlich der Garantieverwendungsanfrage (IE203) wird der Betrag an die aus-

ländische Stelle der Sicherheitsleistung übermittelt und entsprechend verbucht; 

 die -Adressangaben des Verfahrensinhabers korrekt ausgefüllt sind (muss eine aus-

ländische Adresse sein); 

 die Sicherheit für die in der Transitabmeldung angemeldeten Waren (TN) gültig ist. 

Versand der Garantieverwendungsanfrage (IE203) 

Das System löst automatisch eine Verwendungsanfrage aus. Dabei werden bürgschaftsrele-

vante Angaben durch die ausländische Stelle der Sicherheitsleistung überprüft. 

Je nach Rückmeldung auf die Garantieverwendungsanfrage (IE205) geht die Zollstelle wie 

folgt vor: 

Rückmeldung Vorgehen Zollstelle 

Innerhalb der Frist (5 Minuten) trifft eine 

positive Antwort ein. 

Das System eröffnet den Versandvorgang au-

tomatisch. 

Innerhalb der Frist (5 Minuten) trifft eine 

ablehnende Antwort ein 

Das System eröffnet den Versandvorgang 

nicht. Der Grund der Rückweisung ist in der 



Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

23/86 

 
 

Rubrik «Pendenzen Garantiewesen» ersicht-

lich. 

 Annulliert die Transitabmeldung. 

Innerhalb der Frist (5 Minuten) trifft 

keine Antwort ein. 
 Überprüft die Sicherheit ausserhalb des 

Systems.* 

o Bedingungen erfüllt: 

 Eröffnet das Versandverfahren. 

o Bedingungen nicht erfüllt 

 Annulliert die Transitabmeldung. 

*Die Zollstelle überprüft umfassend oder stichprobenweise ausserhalb des Systems (analog 

dem herkömmlichen Verfahren) insbesondere ob: 

 eine gültige Bescheinigung vorliegt; Arten der einzelnen Sicherheiten vgl. Ziffer 6.2; 

 keine Zweifel an der Echtheit besteht; in Zweifelsfällen nimmt die Zollstelle mit der 

AFCO oder mit der ausländischen Stelle der Sicherheitsleistung Kontakt auf; 

 der Referenzbetrag für die zu transportierende Ware ausreichend ist; 

 die Bescheinigung in allen vom beantragten Versandverfahren betroffenen Vertrags-

staaten gültig ist; 

 die Angaben der Felder 50 und 52 mit jenen der Bescheinigung übereinstimmen (evtl. 

Personalausweis verlangen). 

Die Zollstelle prüft ausschliesslich gestützt auf Originalbescheinigungen. 

6.6 Abfragemöglichkeiten allgemeiner Garantieinformationen 

6.6.1 Inländische Sicherheit 

Die AFCO erfasst und verwaltet im IT-System NCTS alle inländischen Sicherheiten inkl. Bür-

gen und Zustelldomizile des Bürgen. 

Die Zollstelle hat eine Leseberechtigung und kann jederzeit bei Bedarf die erfassten Anga-

ben einsehen. Die Daten sind gegenüber Dritten vertraulich. 

6.6.2 Ausländische Sicherheiten 

Die Zollstelle kann durch den Versand einer Garantieabfrage (IE034) jederzeit allgemeine 

Informationen einsehen. 

Ist der Zollstelle die Guarantee Reference Number (GRN) bekannt, ist die Abfrage insbeson-

dere von Nutzen für: 

 Abfragen/Überprüfen von Adressangaben von Verfahrensinhaber, Bürge oder Zu-

stelldomizilen; 
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 Abfragen/Überprüfen der Gültigkeit und Anzahl ausgestellter Papier-Bescheinigun-

gen; 

 Einzelsicherheiten: Abfragen/Überprüfen der gültigen Tarifnummern/Warenbezeich-

nung. 

6.7 Registrierung der Verwendung bzw. Entlastung der GRN 

Jede Verwendung einer Guarantee Reference Number wird nach erfolgreicher Eröffnung des 

Versandvorgangs registriert. Der Referenzbetrag wird im NCTS mit dem Mittelwert von EUR 

10'000 belastet. Die Daten dienen insbesondere bei Gesamtsicherheiten der nachträglichen 

Überwachung durch die Stelle der Sicherheitsleistung. 

Nach Erhalt der Ankunftsbenachrichtigung IE006 (oder IE209 bei ausländischen Sicherhei-

ten) wird der Referenzbetrag freigegeben. 

Sobald die AAR den internationalen Statuscode «Versandvorgang erledigt» erreicht, wird der 

Referenzbetrag freigegeben (normalerweise nach Erhalt IE018-Kontrollresultate konform 

bzw. IE204-Bürgschaftsbetragsentlastung bei ausländischen Sicherheiten). 

Die Zollstelle hat Leseberechtigung und kann sämtliche Buchungen einer Guarantee Refe-

rence Number im System einsehen (u. a. über Menü: Garantiewesen / Verwalten Bürgschaf-

ten / Bürgschaft erfassen / Verwendung). 
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7 Standardverfahren gVV (NCTS) 

7.1 Allgemeines 

Das Standardverfahren gVV (NCTS) basiert auf dem IT-System NCTS (New Computerised 

Transit System). 

Der Datenaustausch im NCTS stützt sich auf international festgelegten Meldungen, die zwi-

schen der anmeldepflichtigen Person und der Abgangszollstelle sowie zwischen den Ab-

gangs-, Durchgangs- und Bestimmungszollstellen ausgetauscht werden (vgl. Anhang I Liste 

der elektronischen NCTS Meldungen). 

Die am Versandverfahren Beteiligten haben folgende Pflichten: 

(Anlage I Artikel 8 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Beteiligte Pflichten 

Verfahrensinhaber  Gestellt die Waren unverändert bei der Bestim-

mungszollstelle und legt die erforderlichen Unterla-

gen wie VBD und Begleitdokumente innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der zur 

Nämlichkeitssicherung getroffenen Massnahmen bei 

der Bestimmungszollstelle vor. 

 Hält die gVV Vorschriften ein. 

 Leistet eine Sicherheit für die möglicherweise ent-

stehende Zollschuld der im Versandverfahren beför-

derten Waren. 

Warenführer  Befolgt die Instruktion des Verfahrensinhabers. 

 Gestellt die Waren unverändert innerhalb der vorge-

schriebenen Frist und unter Einhaltung der zur Näm-

lichkeitssicherung getroffenen Massnahmen bei der 

Bestimmungszollstelle. 

Warenempfänger  Gestellt die Waren unverändert innerhalb der vorge-

schriebenen Frist und unter Einhaltung der zur Näm-

lichkeitssicherung getroffenen Massnahmen bei der 

Bestimmungszollstelle. 

 Überprüft den Zollstatus der Waren bzw. stellt si-

cher, dass die Waren korrekt in ein nachfolgendes 

Zollverfahren überführt oder in ein Zolllager eingela-

gert wurden. 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#ta8
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Die Zollstellen sind für die richtige Abwicklung des Verfahrens zuständig und haben u. a. fol-

gende Aufgaben: 

Zollstelle Aufgaben 

Abgangszollstelle  Leitet die von der anmeldepflichtigen Person er-

fassten und übermittelten Daten nach der Prü-

fung und Annahme an die vorgesehenen Bestim-

mungs- und Durchgangszollstellen weiter. 

 Überwacht die Erledigung des Versandverfah-

rens. 

 Meldet die nicht erledigten Versandverfahren der 

Bestimmungszollstelle oder dem Verfahrensinha-

ber bzw. leitet das Suchverfahren ein. 

Durchgangszollstelle  Erfasst den Transiteingang bzw. den –ausgang, 

wodurch eine systemmässige Meldung an die 

Abgangszollstelle ausgelöst wird. 

Bestimmungszollstelle  Informiert die Abgangszollstelle umgehend über 

die Warenankunft und das Kontrollresultat (Been-

digung des Verfahrens [vgl. Anhang I]). 

 Geht Meldungen über nicht erledigte Versandver-

fahren nach (Suchverfahren). 

 Informiert die Abgangszollstelle über den Stand 

des Suchverfahrens. 

 Leitet die Abgabenerhebung für unveranlagt aus-

gelieferte Waren ein. 

Stelle der Sicherheitsleis-

tung 
 Teilt der Abgangszollstelle mit, ob die Sicher-

heitsleistung verwendet werden darf. 

 Aktiviert die Bürgschaft bei allfälligen Zollschul-

den, die vom Verfahrensinhaber nicht beglichen 

werden. 
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Das Versandbegleitdokument (VBD vgl. Anhang II) oder das Versandbegleitdokument/Si-

cherheit (VBDS vgl. Anhang II) begleitet die Sendung. Das Versandbegleitdokument/Sicher-

heit wird angewendet, wenn gleichzeitig mit der Transiteröffnung die summarische Voraus-

anmeldung/Sicherheit für Sendungen mit Herkunft oder Bestimmung ausserhalb des Sicher-

heitsraums EU/CH/NO erfolgt. Das Versandbegleitdokument/Sicherheit besteht immer aus 

mindestens zwei Seiten (Versandbegleitdokument und Liste der Positionen). 

Für die Zollstelle sind die Angaben in der Versandanmeldung NCTS und nicht die Angaben 

im Versandbegleitdokument verbindlich. 

Ein Verzeichnis der für das Versandverfahren im IT-System NCTS zuständigen Zollstellen 

befindet sich unter folgendem Link: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en. 

Bei Ausfall des NCTS kommt ein Notfallverfahren zur Anwendung (bzw. Betriebskontinuitäts-

verfahren) vgl. Ziffer 7.8. 

7.2 Datenübernahme; Verknüpfung der Ausfuhrverfahren 

Ausfuhrzollanmeldung (AZA) 

Vgl. R-10-10 Ziffer 1.2.2. 

Ausfuhrabmeldung (AA) 

Vgl. R-10-10 Ziffer 1.2.2. 

Transitabmeldung (TA) 

Die Transitabmeldung ist die Transiteröffnung. Die anmeldepflichtige Person übermittelt mit 

der Transitabmeldung die sog. transportbezogenen und fahrzeugspezifischen «Kopfdaten» 

ergänzt mit den Nummer(n) der Ausfuhrabmeldung oder Ausfuhrzollanmeldung. Das IT-Sys-

tem NCTS prüft, ob diese Daten zum Transit freigegeben werden können und ob eine gültige 

Sicherheit vorhanden ist. Nach Annahme der Transitabmeldung durch die Abgangszollstelle 

wird die Ausfuhrabmeldung bzw. die Ausfuhrzollanmeldung mit dem entsprechenden Transit-

vorgang (MRN) verknüpft (sog. Abstrich NCTS). Die Transiteröffnung erfolgt. 

Vorab-Ankunftsnachricht (AAR) und Vorab-Transitnachricht (ATR) 

Nach Annahme der Transitabmeldung durch die Abgangszollstelle sendet das IT-System 

NCTS automatisch die Vorab-Ankunftsnachricht an die Bestimmungszollstelle und die 

Vorab-Transitnachricht an die Durchgangszollstelle(n). Das IT-System NCTS stellt die Mel-

dungen aus den sog. warenbezogenen Detaildaten der Ausfuhrabmeldung bzw. der Ausfuhr-

zollanmeldung und den transportbezogenen Kopfdaten der Transitabmeldung zusammen. 

Die ATR-Daten stehen allen schweizerischen Zollstellen mit NCTS-Anschluss zur Verfügung. 

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-10%20Ausfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-10.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-10%20Ausfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-10.pdf
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7.3 Vorgehen bei der Abgangszollstelle 

7.3.1 Allgemeines 

(Anlage I Artikel 24 bis 41 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Das Standardverfahren gVV gliedert sich in folgende Hauptphasen: 

 Übermittlung der Transitabmeldung (Versandanmeldung) (vgl. Ziffer 7.3.2); 

 Summarische Prüfung und Annahme der Transitabmeldung (Versandanmeldung) 

(vgl. Ziffer 7.3.3); 

 Freigabe und Abtransport der Ware (vgl. Ziffer 7.3.7); 

 Erledigung des Verfahrens (vgl. Ziffer 7.3.8). 

Ablaufschema vgl. Anhang I Ziffer 11.3. 

7.3.2 Übermittlung der Versandanmeldung (VA) 

(Artikel 7 Absatz 3 und Anlage III zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Die anmeldepflichtige Person (Verfahrensinhaber) bzw. sein bevollmächtigter Vertreter über-

mittelt die Versandanmeldung in Form einer elektronischen Transitabmeldung an das IT-Sys-

tem NCTS. 

Das IT-System NCTS überprüft die Versandanmeldung und sendet der anmeldepflichtigen 

Person den sogenannten «Antrag auf Eröffnung des Versandverfahrens» in PDF zu. 

Die anmeldepflichtige Person druckt den «Antrag auf Eröffnung des Versandverfahrens» aus 

und beantragt die Eröffnung des Versandverfahrens bei der Abgangszollstelle mit Vorlage 

des Antrages auf Eröffnung des Verfahrens inkl. allfälliger Ausfuhrzollanmeldungen und/oder 

Ausfuhrabmeldungen mit den Begleitdokumenten. 

Eine Versandanmeldung darf sich nur auf ein einziges Beförderungsmittel (vgl. Abkürzungs- 

und Begriffsverzeichnis) beziehen. 

Stellt die anmeldepflichtige Person mehrere Waren gleichzeitig als Sammelsendung zusam-

men, die: 

 in einem Beförderungsmittel; 

 ab einer Abgangszollstelle; 

 zu einer Bestimmungszollstelle; und 

 für einen Empfänger (Spediteur) 

transportiert werden, so muss die anmeldepflichtige Person eine einzige Versandanmeldung  

verwenden (Versandbegleitdokument mit der Liste der Positionen). 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#ta24
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a41
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#app6ahref0
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Wichtig für den Zollanmelder! - Punkte die immer wieder zu Problemen/Beanstandun-

gen führen 

 Angabe der Durchgangszollstelle(n): 

Der Zollanmelder erfasst bei der Versandanmeldung in der Datenmaske u. a. alle vorge-
sehenen Durchgangszollstelle(n). Es muss mindestens eine bis maximal neun Durch-
gangszollstellen vorhanden sein. 

Werden die Waren im Versandverfahren durch mehrere Länder befördert, muss der Zoll-

anmelder für jedes Land eine Durchgangszollstelle (Eingangszollstelle) in der Rubrik 

«Durchgangszollstelle» angeben. Die EU gilt dabei in diesem Sinne als ein einziges 

Land. Fehlen die Durchgangszollstellen, so muss der Warenführer bei den entsprechen-

den Grenzübergängen mit zusätzlichen Wartezeiten rechnen. 

Beispiele: 

Transitverfahren 

(Transportweg) 

Zwingend zu erfassende Durchgangs-

zollstellen* (Eingangszollstellen) für fol-

gende Länder 

A. Schweiz – Polen 

(via Deutschland) 

Deutschland 

B. Schweiz – Norwegen 

(via Deutschland - Dänemark) 

Deutschland, Norwegen 

C. Schweiz – Griechenland 

(via Italien - Slowenien - Kroatien - 

Serbien - Mazedonien) 

Italien, Serbien, Mazedonien, Griechen-

land 

*Die NCTS Durchgangszollstellen sind u. a. in folgendem Verzeichnis publiziert: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=de (Zustän-

digkeit TRA). 

 Transitfrist: 

Der Zollanmelder beachtet die korrekte Angabe der Transitfrist gemäss Ziffer 5. 

 Sendungen mit Bestimmung Überseehäfen: 

Nicht beendete Versandverfahren führen zu aufwändigen Suchverfahren und oft auch zu 
Zollforderungen von EU-Staaten, obwohl die Sendungen das EU-Gebiet verlassen ha-
ben. 

Um Suchverfahren möglichst zu vermeiden, empfiehlt die EZV dem Zollanmelder Folgen-
des: 

 Der Zollanmelder erfasst bei der Versandanmeldung in der Datenmaske im Feld 
«Beförderer» (Feld S07) die Anschrift des Hafenspediteurs, an den die Sendung an-
geliefert wird. 

 Der Zollanmelder klärt mit dem Hafenspediteur die Zuständigkeiten/Abläufe bei der 
Beendigung des Versandverfahrens ab und interviert sofort beim Hafenspediteur, 
sofern er das Versandverfahren bei der Bestimmungszollstelle nicht beendet. 

Kommt es trotzdem zu einem Suchverfahren kann die Hafenzollstelle den physischen 
Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet bestätigen. Dazu beauftragt der Zollanmelder 
den Hafenspediteur, bei der Hafenzollstelle eine Bescheinigung über den Ausgang der 
Waren aus dem Hafen einzuholen (vgl. Alternativnachweis Ziffer 7.6.7). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=de
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 T2-Versandverfahren: 

Bei der Anmeldung von Waren in ein T2-Versandverfahren müssen sämtliche beson-
dere Vermerke des entsprechenden T2 Vordokumentes, mit denen die Waren in der 
Schweiz versandt wurden, übernommen werden. Dazu gehört insbesondere der EU-
Steuervermerk «EXPORT». Dieser muss in der Versandanmeldung NCTS als Code 
(DG2) im Feld «zusätzliche Angabencode» erfasst werden. 

7.3.3 Summarische Prüfung und Annahme der Versandanmeldung 

Die Abgangszollstelle überprüft umfassend oder stichprobenweise, ob: 

 die Waren sich im Zollgewahrsam der EZV befinden (vgl. R-10-10); 

 die Daten in der Versandanmeldung mit den Begleitdokumenten übereinstimmen; 

 die Menge und Art der im Transportmittel verladenen Waren mit dem Versandbegleit-

dokument übereinstimmen; 

 bei allfälligen T2-Waren die Bedingungen erfüllt sind; 

 die Nämlichkeitssicherung gewährleistet ist (vgl. Ziffer 4); 

 eine gültige Sicherheitsleistung besteht (vgl. Ziffer 6); und 

 das Feld «D» der Versandanmeldung (Kontrollergebnis, Transitfrist, Verschluss) kor-

rekt ausgefüllt ist. 

Die Abgangszollstelle kann vor Annahme der Versandanmeldung nur allfällige Berich-

tigungen im Feld «D» der Versandanmeldung im IT-System NCTS selber vornehmen 

(Transitfrist, Verschlüsse). 

Die Abgangszollstelle nimmt die Versandanmeldung im IT-System NCTS an. Der Statuscode 

der Versandanmeldung wechselt im IT-System NCTS auf «Versandvorgang eröffnet». Die 

Versandanmeldung wird rechtlich verbindlich. 

7.3.4 Berichtigung der Versandanmeldung 

(Anlage I Artikel 31 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Stellt die Abgangszollstelle Unstimmigkeiten fest, weist sie diese mit den Begleitdokumenten 

zur Berichtigung oder zur Ergänzung an die anmeldepflichtige Person zurück. 

Nach erfolgter Annahme der Versandanmeldung durch die Abgangszollstelle ist eine Berich-

tigung der Versandanmeldung nur zulässig, wenn: 

 sich die Versandanmeldung nicht auf andere als die ursprünglich angemeldeten Wa-

ren bezieht; 

 die Abgangszollstelle keine Zollprüfung anordnete; 

 die Abgangszollstelle keine unrichtigen Angaben in der Versandanmeldung fest-

stellte; und 

 die Abgangszollstelle die Waren nicht bereits frei gab. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-10%20Ausfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-10.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a31
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Der Verfahrensinhaber stellt im IT-System NCTS einen entsprechenden Annullationsantrag. 

Das IT-System NCTS bearbeitet den Annullationsantrag automatisch, sofern noch kein Tran-

siteingang bzw. –ausgang im IT-System NCTS registriert und die Transitfrist noch nicht ab-

gelaufen ist. 

Bevor die anmeldepflichtige Person die neue Versandanmeldung übermitteln kann, muss sie 

die entsprechende Ausfuhrabmeldung bzw. Ausfuhrzollanmeldung berichtigen. 

7.3.5 Anbringen eines Verschlusses 

Das Vorgehen richtet sich nach der Ziffer 4. 

7.3.6 Beschau 

Die Abgangszollstelle kann nach Annahme der Versandanmeldung die Waren überprüfen 

(vgl. R-10-10 Ziffer 1.7). 

7.3.7 Freigabe und Abtransport der Ware 

Die Abgangszollstelle gibt nach erfolgreicher Annahme der Versandanmeldung und allenfalls 

nach durchgeführter Zollprüfung die Ware zum Abtransport frei. Die Abgangszollstelle über-

gibt der anmeldepflichtigen Person das ausgedruckte Versandbegleitdokument. Das Ver-

sandbegleitdokument ist mit der Ware mitzuführen. 

7.3.8 Erledigung des Verfahrens 

Die Abgangszollstelle kontrolliert anhand der Pendenzenliste, ob die Bestimmungszollstelle 

das Transitverfahren im IT-System NCTS beendete und behandelt allfällige "nicht konform" 

Kontrollresultate der Bestimmungszollstelle (vgl. Ziffer 7.6.4). 

7.3.9 Verfahrensbestimmungen ZV-Verfahren 

Vgl. Ziffer 5.2.3.1 des Prozessbeschriebes für das vereinfachte Verfahren für Versand und 

Empfang (Standard und 1 KZS) 

Vereinfachter Ausdruck der Listen der Positionen 

Bei grossen Sendungen (mehrere hundert Positionen) kann der Ausdruck der Listen der Po-

sitionen zu Verzögerungen (Anzahl Seiten, Geschwindigkeit) führen. Dem ZV ist es daher 

gestattet, die Listen der Positionen durch eine Kopie der Ladeliste, die mit Hilfe seines EDV-

Systems erstellt wird, zu ersetzen. Der ZV druckt lediglich das Versandbegleitdokument und 

bringt im Feld 31 ein Stempel oder ein elektronisches Faksimile nach dem nachfolgenden 

Muster an: 

Liste der Positionen ersetzt durch _______ 

Seiten der Ladeliste (Nr.) / ______ (Datum) 

Der vereinfachte Ausdruck betrifft lediglich das Versandbegleitdokument, nicht aber die Da-

tenübermittlung (die einzelnen Positionen müssen im NCTS angemeldet werden). Der ZV 

übermittelt alle Daten im IT-System NCTS. Diese Daten sind die Basis für allfällige Zollprü-

fungen bei der Durchgangs- bzw. Bestimmungszollstelle. 

Die Kontrollzollstelle regelt mit dem ZV den vereinfachten Ausdruck im Abnahmebericht. 

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-10%20Ausfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-10.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/zve_prozessbeschriebstandard.pdf.download.pdf/zve_prozessbeschriebstandard.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/prozessbeschriebzve1kzs.pdf.download.pdf/prozessbeschriebzve1kzs.pdf


Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

32/86 

 
 

7.4 Vorgehen bei der Durchgangszollstelle 

7.4.1 Allgemeines 

(Anlage I Artikel 42 und Artikel 43 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Die anmeldepflichtige Person muss die der Durchgangszollstelle zugeführten Waren gestel-

len und summarisch anmelden (vgl. R-10-00 Ziffer 1.3). Die Gestellung und die summarische 

Anmeldung erfolgen unter der Vorlage des Versandbegleitdokuments. 

Die Durchgangszollstelle registriert im IT-System NCTS den Grenzübertritt der Ware (ausge-

nommen im Bahnverkehr). 

Die anmeldepflichtige Person stellt sicher, dass der MRN-Strichcode auf dem Versandbe-

gleitdokument elektronisch lesbar ist. Kann die Durchgangszollstelle den MRN-Strichcode 

nicht oder schlecht einlesen, erfasst die Durchgangszollstelle den MRN-Code im IT-System 

NCTS manuell. Die Durchgangszollstelle erhebt im Wiederholungsfall eine Gebühr4 und in-

terveniert nachträglich bei der Abgangszollstelle. 

Die Durchgangszollstelle behandelt Versandbegleitdokumente mit elektronisch lesbaren 

MRN-Strichcodes prioritär. 

Die Durchgangszollstelle kann die Waren umfassend oder stichprobenweise überprüfen. 

7.4.2 Keine Vorab-Transitnachricht (ATR) im IT-System NCTS vorhanden 

Sind im Voraus keine ATR-Daten im IT-System NCTS eingetroffen, löst die Eingangszoll-

stelle im IT-System eine ATR-Datenanfrage aus. Die Rückmeldung erfolgt innert Minuten-

frist. Bleibt eine Rückmeldung auf die ATR-Datenanfrage aus, geht die Eingangszollstelle 

wie folgt vor: 

Rückmeldung auf ATR-Anfrage Vorgehen Zollstelle 

Die Anfrage wird beantwortet.  Bewilligt die Weiterfahrt mit dem vorge-

legten Versandbegleitdokument. 

Die Anfrage wird mit einem Rückweisungs-

grund abgelehnt. 
 Verweigert die Einfahrt. 

 Klärt den Sachverhalt mit der anmelde-

pflichtigen Person ab. 

Auf die Anfrage gibt es infolge eines Sys-

temausfalls keine Rückmeldung. 
 Bewilligt allenfalls nach Risikoprüfung 

die Weiterfahrt mit dem vorgelegten 

Versandbegleitdokument im Notfallver-

fahren 

(vgl. Ziffer 7.8). 

Achtung: ausländischer Ausfuhrnachweis ≠ VBD 
Bei Ablehnung der Anfrage mit dem Rückweisungsgrund «MRN unbekannt» besteht die 
Möglichkeit, dass es sich um die MRN eines EU-Begleitdokumentes für andere Zollverfahren 
handelt (z. B. Ausfuhr). Bei solchen Dokumenten ist auf der linken Seite kein Aufdruck «Ver-

                                                

 

 
4 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a43
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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sandbegleitdokument» vorhanden. Die Eingangszollstelle weist der anmeldepflichtigen Per-
son den ausländischen Nachweis zurück und verweigert das Verbringen der Ware ohne gül-
tiges Transitverfahren (NCTS oder nTV) ins Zollgebiet. 

7.4.3 Automatische Hinweismeldung im IT-System NCTS 

Erfasst die Durchgangszollstelle den Transitein- oder -ausgang im IT-System NCTS, erhält 

die Zollstelle im IT-System NCTS eine Meldung/Hinweis über den Sachverhalt, sofern: 

 ein wiederholter Transiteingang bzw. -ausgang erfasst wird; 

 die MRN nicht vorhanden ist; 

 der Grenzübertritt beim vorgelegten MRN nicht erfasst wurde; 

 die Sendung bereits bei der Bestimmungsstelle angemeldet bzw. Versandverfahren 

beendet ist; 

 eine Umleitung vorliegt und eine verbindliche Beförderungsroute vorgeschrieben ist; 

 die Sicherheitsleistung für die Schweiz ungültig ist; 

 die Transitfrist abgelaufen ist; 

 die Eingangszollstelle gleichzeitig auch als Bestimmungszollstelle deklariert ist; 

 eine Kontrollanordnung vorliegt. 

7.4.4 Eingangszollstelle 

7.4.4.1 Summarische Prüfung 

Die Eingangszollstelle prüft umfassend oder stichprobenweise: 

 Die Vollständigkeit der Versandbegleitdokumente, alle Sendungen sind von VBD ab-

gedeckt; 

 Die angemeldete Bestimmungszollstelle (Feld 53) entspricht den Gegebenheiten. 

Ist die Eingangszollstelle gleichzeitig Bestimmungszollstelle, findet die Veranlagung 

der Waren grundsätzlich bei der Eingangszollstelle statt (vgl. Ziffer 7.4.4.4 Wechsel 

der Bestimmungszollstelle); 

 Die Nämlichkeitssicherung ist gewährleistet (vgl. Ziffer 4); 

 Allfällige Ereignisse sind aufgeführt (Feld 55 bzw. 56); 

 Die Angaben auf dem Versandbegleitdokument stimmen mit den Daten im IT-System 

NCTS überein; 

 Bei Transporten unter Verschluss: 

o Das angemeldete Kennzeichen (Feld 18 und evtl. Feld 55) stimmt mit dem 

Kennzeichen des Transportmittels überein; 

o Der angemeldete Verschluss (Feld D) stimmt überein und ist unversehrt. 
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7.4.4.2 Beschau 

Für die Durchführung der Beschau gelten die Bestimmungen gemäss R-10-00 Ziffer 1.8 

sinngemäss. 

7.4.4.3 Eingangszollstelle = Bestimmungszollstelle 

Ist die Eingangszollstelle gleichzeitig Bestimmungszollstelle, löst das IT-System NCTS die 

Grenzübergangsanzeige automatisch aus, sobald die Bestimmungszollstelle die Ankunftsbe-

nachrichtigung und das Kontrollresultat erfasst. 

Erfasst die Eingangszollstelle im IT-System NCTS einen Transiteingang, obwohl sie Bestim-

mungszollstelle ist, meldet das IT-System NCTS, dass die Veranlagung der Waren bei der 

Bestimmungszollstelle zu erfolgen hat. Die Zollstelle klärt mit dem Warenführer einen allfälli-

gen Wechsel der Bestimmungszollstelle. 

7.4.4.4 Wechsel der Bestimmungszollstelle 

Ist eine schweizerische Bestimmungszollstelle auf dem Versandbegleitdokument (Feld 53) 

angegeben, kann die Eingangszollstelle das Beenden des Transitverfahrens auf begründe-

ten Antrag des Warenführers bei einer anderen schweizerischen Bestimmungszollstelle be-

willigen. 

Die Eingangszollstelle gibt der anmeldepflichtigen Person das Versandbegleitdokument und 

allfällige Begleitdokumente zurück. Die Eingangszollstelle weist die anmeldpflichtige Person 

darauf hin, die Ware der Bestimmungszollstelle zuzuführen. 

Die Eingangszollstelle erfasst im IT-System NCTS einen entsprechenden Vermerk. 

7.4.4.5 Verbindliche Beförderungsroute 

Die Beförderung der Ware zur Bestimmungszollstelle muss über eine wirtschaftliche sinn-

volle Strecke erfolgen. 

Auf Anordnung der Zollstelle oder auf Antrag des Verfahrensinhabers legt die anmeldepflich-

tige Person eine Beförderungsroute verbindlich fest. Dabei gibt die anmeldepflichtige Person 

im Minimum die zu durchfahrenden Länder an. 

Die anmeldepflichtige Person meldet im IT-System NCTS die verbindliche Beförderungs-

route im Feld «besondere Vermerke» an (z. B. «Verbindliche Beförderungsroute: FR-BE-

NL»). 

Die Zollstelle kann für die verbindliche Beförderungsroute eine Umleitung durch die Schweiz 

bewilligen, sofern die anmeldepflichtige Person die Umleitung glaubhaft begründet und die 

Sicherheitsleistung für die Schweiz gültig ist. 

7.4.4.6 Anbringen eines Verschlusses 

Das Vorgehen richtet sich nach der Ziffer 4. 

7.4.5 Ausgangszollstelle 

7.4.5.1 Summarische Prüfung 

Die Ausgangszollstelle prüft umfassend oder stichprobenweise: 

 Die Vollständigkeit der Versandbegleitdokumente, alle Sendungen sind von VBD ab-

gedeckt; 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
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 Allfällige Ereignisse sind aufgeführt (Feld 55 bzw. 56); 

 Die Menge und Art der im Transportmittel verladenen Waren stimmen mit dem Ver-

sandbegleitdokument überein; 

 Die Angaben auf dem Versandbegleitdokument stimmen mit den Daten im IT-System 

NCTS überein; 

 Bei Transporten unter Verschluss: 

o Das angemeldete Kennzeichen (Feld 18 und evtl. Feld 55) stimmt mit dem 

Kennzeichen des Transportmittels überein; 

o Der angemeldete Verschluss (Feld D) stimmt überein und ist unversehrt. 

7.4.5.2 Beschau 

Für die Durchführung der Beschau gelten die Bestimmungen gemäss R-10-10 Ziffer 1.7 

sinngemäss. 

7.4.5.3 Anbringen eines Verschlusses 

Die Ausgangszollstelle legt in der Regel keinen Verschluss an (vgl. Ziffer 4). 

7.5 Besondere Ereignisse unterwegs 

Die anmeldepflichtige Person informiert bei besonderen Ereignissen während der Beförde-

rung unverzüglich die zuständige oder die nächstgelegene Zollstelle. Folgende Ereignisse 

kommen in Frage (Aufzählung nicht abschliessend) 

 Die verbindliche Beförderungsroute kann nicht eingehalten werden (Umleitung) 

(vgl. Ziffer 7.4.4.5); 

 Der Verschluss wurde verletzt (vgl. Ziffer 4.5); 

 Die Transitfrist kann nicht eingehalten werden. Sofern bekannt, gibt die anmelde-

pflichtige Person die Hinderungsgründe (z. B. Unfall oder höhere Gewalt) an (vgl. Zif-

fer 5); 

 Eine unmittelbar drohende Gefahr zwingt die anmeldepflichtige Person zum soforti-

gen teilweise oder vollständigen Entladen des Beförderungsmittels; 

 Die Sendung wird aus etwaigen Gründen aufgeteilt (z. B. Übergewicht); 

Die anmeldepflichtige Person muss die aufgeteilte Sendung bzw. die verschiedenen 

Fahrzeuge der nächstgelegenen Zollstelle gleichzeitig gestellen. 

 Die Ware wird auf ein anderes Beförderungsmittel umgeladen. 

Die anmeldepflichtige Person trägt das Ereignis auf dem Versandbegleitdokument in das da-

für vorgesehene Feld wie folgt ein: 

 Feld 55+F bei Umlad und neuen Verschlüssen; 

 Feld 56+G bei allen übrigen Ereignissen. 

Die Zollstelle beglaubigt diese mit Datumstempel und Unterschrift. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-10%20Ausfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-10.pdf
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Die Zollstelle entscheidet, ob das betreffende Versandverfahren fortgesetzt werden kann. 

Kann die anmeldepflichtige Person das Versandverfahren fortsetzen, legt die Zollstelle gege-

benenfalls neue Verschlüsse an (vgl. Ziffer 4). 

Verzichtet der Nachbarstaat auf ein neues Transitverfahren, eröffnet die Ausgangszollstelle 

kein neues Transitverfahren. 

Die Durchgangs- bzw. die Bestimmungszollstelle erfasst im IT-System NCTS das Ereignis 

aufgrund der Eintragungen auf dem Versandbegleitdokument. 

Die Zollstelle bestätigt das Erfassen der vermerkten Ereignisse im IT-System NCTS durch 

Ankreuzen des Feldes «Daten bereits im System erfasst» auf dem Versandbegleitdokument. 

Hinweis 

Die Ausgangszollstelle kann auch Ereignisse anlässlich des Transitausgangs erfassen. Das 

IT-System NCTS leitet die Erfassung aber nicht international weiter. Sie sind nur für schwei-

zerische Zollstellen einsehbar. Die Ausgangszollstelle kreuzt aus diesem Grund das Feld 

«Daten bereits im System erfasst» nicht an. 

7.6 Vorgehen bei der Bestimmungszollstelle 

7.6.1 Allgemeines 

Die anmeldepflichtige Person muss die der Bestimmungszollstelle zugeführten Waren ge-

stellen und summarisch anmelden (vgl. R-10-00 Ziffer 1.3). Die Gestellung und die summari-

sche Anmeldung erfolgen unter der Vorlage des Versandbegleitdokuments. 

7.6.2 Keine Vorab-Ankunftsnachricht (AAR) im IT-System NCTS vorhanden 

Sind im Voraus keine AAR-Daten im IT-System NCTS eingetroffen, löst die Bestimmungs-

zollstelle nach erfolgter Gestellung und summarischer Anmeldung im IT-System eine AAR-

Datenanfrage aus. Die Rückmeldung erfolgt spätestens nach fünf Minuten. Bleibt eine Rück-

meldung auf die AAR-Datenanfrage aus, geht die Bestimmungszollstelle wie folgt vor: 

Rückmeldung auf AAR-Anfrage Vorgehen Zollstelle 

Die Anfrage wird beantwortet.  Beendet das Versandverfahren. 

Die Anfrage wird mit einem Rückweisungs-

grund abgelehnt. 
 Klärt den Sachverhalt mit der anmelde-

pflichtigen Person ab. 

Auf die Anfrage gibt es infolge eines Sys-

temausfalls keine Rückmeldung. 
 Beendet allenfalls das Versandverfah-

ren im Notfallverfahren (vgl. Ziffer 7.8). 

 

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
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7.6.3 Summarische Prüfung 

Die Bestimmungszollstelle prüft umfassend oder stichprobenweise: 

 Die Vollständigkeit der Versandbegleitdokumente, alle Sendungen sind von VBD ab-

gedeckt; 

 Die Transitfrist ist eingehalten (vgl. Ziffer 5); 

 Allfällige Ereignisse sind im VBD aufgeführt (Feld 55 bzw. 56); 

 Die Angaben auf dem Versandbegleitdokument stimmen mit den Daten im IT-System 

NCTS überein; 

 Die Menge und Art der im Transportmittel verladenen Waren stimmen mit dem Ver-

sandbegleitdokument überein; 

 Bei Transporten unter Verschluss: 

o Das angemeldete Kennzeichen (Feld 18 und evtl. Feld 55) stimmt mit dem 

Kennzeichen des Transportmittels überein; 

o Der angemeldete Verschluss stimmt überein und ist unversehrt. 

7.6.4 Beendigung des Verfahrens 

Die Bestimmungszollstelle beendet das Verfahren, indem sie im IT-System NCTS umgehend 

die Ankunftsbenachrichtigung (IE006) sendet und das Kontrollresultat (IE018) erfasst. 

Das Kontrollresultat erfasst die Bestimmungszollstelle spätestens drei Tage nach Ankunft 

der Ware (vgl. Anhang I Ziffer 11.5) im IT-System NCTS wie folgt: 

 Konform = Ordnungsgemässe Beendigung des Transitverfahrens; 

 Nicht konform = Die Bestimmungszollstelle stellte Unstimmigkeiten fest; 

 Abweichung = Die Bestimmungszollstelle schloss die Abklärungen betreffend der 

festgestellten Unstimmigkeiten mit der anmeldepflichtigen Person ab. 

Entdeckt die Bestimmungszollstelle bei der Beendigung von Versandverfahren Unregelmäs-

sigkeiten, so informiert sie die Abgangszollstelle mit folgenden Kontrollresultaten: 

 Klärung Unstimmigkeiten abwarten 

Mit dieser Meldung ersucht die Bestimmungszollstelle um Abklärung der Unstimmig-

keiten vor Freigabe der Ware. Die Meldung erscheint im IT-System NCTS in der Pen-

denzenliste «Nicht konforme Kontrollresultate». Die Abgangszollstelle bearbeitet sol-

che Anfragen umgehend und klärt die Unstimmigkeit bzw. den Sachverhalt ab. Die 

Ware ist bei der Bestimmungszollstelle blockiert. 

Die Abgangszollstelle teilt der Bestimmungszollstelle mit der Maske «Klärung von Un-

stimmigkeiten» das Resultat der Abklärung mit. Dazu bringt die Abgangszollstelle im 

Freitextfeld die entsprechenden Bemerkungen an. 
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 Abweichung 

Mit dieser Meldung sind die Abklärungen betreffend der festgestellten Unstimmigkei-

ten zwischen der Bestimmungszollstelle und der anmeldepflichtigen Person abge-

schlossen. Das Versandverfahren ist für die Bestimmungszollstelle beendet. Die Mel-

dung erscheint im IT-System NCTS in der Pendenzenliste «Nicht konforme Kontroll-

resultate». Die Abgangszollstelle leitet allenfalls Abklärungen bei der Bestimmungs-

zollstelle oder beim Verfahrensinhaber ein und veranlasst allenfalls eine Berichtigung 

des vorangehenden Zollverfahrens. 

 Nicht konform 

Die Abgangszollstelle erledigt das Kontrollresultat je nach Resultat der Abklärungen 

wie folgt: 

o Erledigung als geringfügige Unstimmigkeit ohne weitere Folgen; oder 

o Keine Erledigung. Die Unstimmigkeit muss abgeklärt werden. 

Das Versandverfahren bleibt pendent. Das IT-System NCTS zeigt das Ver-

sandverfahren bis zur Erledigung in der Pendenzenliste «Nicht konforme Kon-

trollresultate» an. 

Sofern nötig, eröffnet die Abgangszollstelle im IT-System NCTS ein Suchver-

fahren (z. B. bei fehlenden Waren, die ausgeführt wurden) oder lässt durch die 

anmeldepflichtige Person die Ausfuhrzollanmeldung anpassen (z. B. wenn 

Waren nicht oder nicht vollständig ausgeführt wurden) (vgl. R-10-10 Ziffer 2.2 

Widerruf von Veranlagungsverfügungen Ausfuhr). 

Die Abgangszollstelle erhebt beim Verfahrensinhaber für den Abklärungsaufwand 

eine Gebühr, sofern die Beanstandungen von Bedeutung sind und eindeutig von ihm 

verursacht wurden5. 

Die Bestimmungszollstelle bewahrt das Versandbegleitdokument auf (vgl. R-10-00 Ziffer 

5.2). 

7.6.5 Nachträgliche Beendigung des Versandverfahrens 

Die Bestimmungszollstelle gibt einem Begehren um nachträgliche Beendigung des Versand-

verfahrens nur statt, wenn die anmeldepflichtige Person nachweisen kann, dass die Ware 

der Bestimmungszollstelle innerhalb der Transitfrist zugeführt, gestellt und summarisch an-

gemeldet wurde (vgl. Ziffer 5). 

Die Bestimmungszollstelle erhebt für das nachträgliche Beenden des Versandverfahrens 

eine Gebühr6. 

  

                                                

 

 
5 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 
6 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-10%20Ausfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-10.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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7.6.6 Eingangsbescheinigung (TC11) 

(Anlage I Artikel 46 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Die Bestimmungszollstelle beglaubigt die Eingangsbescheinigung nur auf ausdrücklichen 

Wunsch der anmeldepflichtigen Person mit Datumstempel und Unterschrift. Die Bestim-

mungszollstelle bestätigt der anmeldepflichtigen Person mit der Eingangsbescheinigung, 

dass die anmeldepflichtige Person der Bestimmungszollstelle das Versandbegleitdokument 

übergab. 

Die Eingangsbescheinigung ersetzt die von der Bestimmungszollstelle vorgenommene Be-

endigung des Verfahrens im IT-System NCTS nicht. Die Bestimmungszollstelle betrachtet 

das Versandverfahren aufgrund der Eingangsbescheinigung nicht als beendet. 

Die Bestimmungszollstelle beglaubigt auf Wunsch der anmeldepflichtigen Person ein Dupli-

kat der Eingangsbescheinigung. Die Eingangsbescheinigung muss in roter Schrift den Ver-

merk «DUPLIKAT» tragen. Die Bestimmungszollstelle erhebt eine Gebühr7. 

7.6.7 Alternativnachweis 

(Anlage I Artikel 51 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Der Alternativnachweis dient dem Verfahrensinhaber als Nachweis für die Beendigung des 

Verfahrens. Als Nachweis können auch andere Bescheinigungen der zuständigen Behörden 

dienen, die Angaben zur Identifizierung der betreffenden Waren enthalten (z. B. Einfuhrzoll-

veranlagungsverfügung). 

Die Bestimmungszollstelle bescheinigt eine Kopie des Versandbegleitdokuments mit dem 

Beendigungsvermerk (Konform – nicht konform), Datumstempel und Unterschrift. Der Alter-

nativnachweis muss den Vermerk «Alternativnachweis – 99202» tragen. 

Legt die anmeldepflichtige Person den Alternativnachweis im Zeitpunkt der Beendigung des 

Verfahrens der Bestimmungszollstelle vor, ist die Beglaubigung gebührenfrei. 

Die Bestimmungszollstelle bescheinigt den Alternativnachweis nur in Ausnahmefällen. Bean-

tragt die anmeldepflichtige Person den Alternativnachweis systematisch, erhebt die Bestim-

mungszollstelle für die Beglaubigung eine Gebühr8. 

7.6.8 Fehlverlad – Rückführung ins Ausland 

Stellt die anmeldepflichtige Person Ware fest, die irrtümlich ohne Versandverfahren im Aus-

land verladen wurde und nicht für die Schweiz bestimmt ist, setzt sie sich unverzüglich mit 

der Zollstelle in Verbindung. 

Die anmeldepflichtige Person regelt die reibungslose Rückführung als EU-Unionsware mit 

der ausländischen Zollbehörde bzw. mit dem ursprünglichen Versender. 

Die anmeldepflichtige Person kann die irrtümlich verladene Ware im Standardverfahren gVV 

(T1) oder in Ausnahmefällen im nTV (sofern die ausländische Grenzzollstelle solche Sen-

dungen ohne gVV akzeptiert) an die Grenzzollstelle zurückführen. Die anmeldepflichtige Per-

son bringt auf dem Versandbegleitdokument den Vermerk «Ware irrtümlich vom Verladeort 

...... ohne Transitverfahren in die Schweiz versandt» an. 

                                                

 

 
7 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 10.112. 
8 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 10.112. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a46
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a51
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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7.6.9 Verfahrensbestimmungen ZE-Verfahren 

Vgl. Ziffer 5.1ff des Prozessbeschriebes für das vereinfachte Verfahren für Versand und 

Empfang (Standard und 1 KZS). 

7.7 Besonderheiten 

7.7.1 Zwischenauslandsverkehr mit Waren des zollrechtlich freien Verkehrs 

Das Standardverfahren gVV kann auch für Waren des zollrechtlich freien Verkehrs angewen-

det werden, sofern: 

 die anmeldepflichtige Person die Ware von einem Ort in der Schweiz über ausländi-

sches Zollgebiet nach einem anderen Ort in der Schweiz versendet; 

 die Strecke über ausländisches Zollgebiet kürzer und wirtschaftlicher ist; 

 das Versandbegleitdokument nur Waren des zollrechtlich freien Verkehrs enthält; 

 die Zollanmeldung mit T1 erfolgt; 

 die anmeldepflichtige Person die Zollabgaben gemäss Sicherheitsleistung im gVV si-

cherstellt. 

Die anmeldepflichtige Person gibt in der Versandanmeldung im Feld Warenbezeichnung den 

Vermerk «Inländische Ware» an.  

Die Abgangszollstelle begrenzt die Transitfrist auf die notwendige Zeit (vgl. Ziffer 5). 

Gemischttransporte 

Gemischttransporte (Waren des zollrechtlich freien bzw. nicht freien Verkehrs) sind unter fol-

genden Voraussetzungen grundsätzlich gestattet: 

 Die Waren des zollrechtlich nicht freien Verkehrs sind aufgrund ihrer Beschreibung 

(Zeichen, Nummern etc.) identifizierbar; 

 Die anmeldepflichtige Person führt die unter Verschluss beförderten Waren gesamt-

haft der Bestimmungszollstelle vor; 

 Die Kontrolle von Transportmitteln, Verpackungs- und Transporthilfsmitteln bleibt 

auch bei Waren des zollrechtlich freien Verkehrs vorbehalten. 

7.7.2 Nachprüfungsersuchen und -begehren von Versandbegleitdokumenten 

(Anlage I Artikel 52 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Die Abgangs- bzw. die Bestimmungszollstelle kann die Echtheit und die Richtigkeit von An-

gaben und Stempelabdrucken auf den Versandbegleitdokumenten bei der zuständigen Zoll-

behörde nachprüfen lassen. 

Die Zollstelle behandelt Nachprüfungsersuchen und –begehren unverzüglich. 

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/zve_prozessbeschriebstandard.pdf.download.pdf/zve_prozessbeschriebstandard.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/prozessbeschriebzve1kzs.pdf.download.pdf/prozessbeschriebzve1kzs.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a52
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7.8 Notfallverfahren 

7.8.1 Allgemeines 

Das Notfallverfahren kommt zur Anwendung wenn: 

 wegen technischer Störungen die anmeldepflichtige Person nicht in der Lage ist, die 

im IT-System NCTS vorgesehenen EDIFACT-Nachrichten zu übermitteln oder zu 

empfangen. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, in wessen Verantwortungsbe-

reich die technische Störung liegt; oder 

 bei der Durchgangs- und/oder Bestimmungszollstelle ein im IT-System NCTS eröff-

neter Versandvorgang nicht im IT-System NCTS behandelt werden kann. 

Das Notfallverfahren unterscheidet sich zwischen: 

 der Eröffnung des Notfallverfahrens bei der Abgangszollstelle; 

 der Eröffnung des Notfallverfahrens bei der Durchgangszollstelle aufgrund aktueller 

Störung des IT-Systems NCTS; 

 der Beendigung des Transitverfahrens im Notfallverfahren bei der Bestimmungszoll-

stelle aufgrund aktueller Störung des IT-Systems NCTS; und 

 der Beendigung des Notfallverfahrens nachdem die Störung des IT-System NCTS 

behoben ist. 

7.8.2 Form der Versandanmeldung 

Im Notfallverfahren basiert die Transiteröffnung auf einer papiergestützten Versandanmel-

dung (Transitersatzdokument). 

Als Transitersatzdokumente kommen entweder: 

 das Einheitsdokument Form. 11.050/51 (Expl. Nr. 1, 4 und 5 des ED/EB); oder 

 ein Ausdruck des Versandbegleitdokumentes (VBD; Blatt A und B) ohne MRN und 

Strichcode 

zur Anwendung. 

Die Verwendung von Ladelisten ist als Ergänzung zum Transitersatzdokument im Notfallver-

fahren, im Gegensatz zum Standardverfahren gVV, möglich. 

Muss die Durchgangszollstelle oder die Bestimmungszollstelle ein bei der Abgangszollstelle 

im IT-System NCTS mit VBD eröffnetes Transitverfahren im Notfallverfahren weiterführen 

bzw. beenden, verwendet die Durchgangszollstelle bzw. die Bestimmungszollstelle das im 

IT-System NCTS eröffnete VBD als Transitersatzdokument bzw. als Rückschein. 

7.8.3 Vorgehen der anmeldepflichtigen Person 

Das Vorgehen der anmeldepflichtigen Person richtet sich nach dem Anhang I Ziffer 11.4 Vor-

gehen bei Problemen - Gesamtablauf. 
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7.8.4 Vorgehen der Abgangszollstelle 

Die Abgangszollstelle prüft bei der Transiteröffnung umfassend oder stichprobenweise: 

 ob alle Felder auf dem Transitersatzdokument richtig ausgefüllt sind; 

 die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung ausserhalb des Systems (vgl. Ziffer 6). 

Die Abgangszollstelle eröffnet den Versandvorgang, sofern: 

o der Bürgschaftsbetrag für die angemeldeten Waren ausreichend ist; 

o die Bescheinigung in allen vom beantragten Versandverfahren berührten Ver-

tragsstaaten gültig ist; 

o die Angaben der Felder 50 und 52 auf dem Transitersatzdokument mit jenen 

der Bescheinigung übereinstimmen. 

Die Abgangszollstelle nimmt ausschliesslich Originalbescheinigungen an. Aufgrund 

von Fotokopien oder anderen Bestätigungen eröffnet die Abgangszollstelle keine Ver-

sandverfahren. 

Die Abgangszollstelle nimmt in Zweifelsfällen oder bei Unklarheiten Rücksprache mit 

der AFCO oder der ausländischen Bürgschaftsstelle. 

 bei einem Transit unter Verschluss die zollsichere Bauart des Beförderungsmittels. 

Gegebenenfalls bringt die Abgangszollstelle am Beförderungsmittel einen Verschluss 

an (vgl. Ziffer 4). 

Die Abgangszollstelle nummeriert das Transitersatzdokument im Feld «C» fortlaufend. 

Die Abgangszollstelle beglaubigt das Transitersatzdokument im Feld «D» mit dem Datums-

tempel und Unterschrift und bringt oben rechts den Notfallstempel an (Dimension 26 x 

59mm, rote Farbe empfohlen). Die Abgangszollstelle ergänzt den Notfallstempel mit Datum 

und Uhrzeit. 

 

Die Abgangszollstelle vermerkt auf der Vorderseite des Rückscheins im Feld «zurücksenden 

an» die Adresse der Abgangszollstelle. 

Die Abgangszollstelle übergibt das beglaubigte Transitersatzdokument dem Warenführer 

und weist ihn darauf hin, dass er das Transitersatzdokument der Ausgangszollstelle vorlegen 

muss. 

Die Abgangszollstelle bewahrt eine Kopie des Transitersatzdokuments auf (vgl. R-10-00 Zif-

fer 5.2). 

Die Abgangszollstelle kontrolliert spätestens einen Monat nach Ablauf der Transitfrist, ob der 

Rückschein von der Bestimmungszollstelle eingegangen ist. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
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Beendet die Bestimmungszollstelle im Ausland das von der Abgangszollstelle im IT-System 

NCTS eröffnete Transitverfahren aus etwaigen Gründen im Notfallverfahren, beendet die Ab-

gangszollstelle das Transitverfahren anhand des Rückscheins (VBD) im IT-System NCTS 

(OTS-Löschung). Die nachträgliche Erfassung im IT-System NCTS der im Ausland im Not-

fallverfahren beendeten VBD bewirkt, dass das Transitverfahren im IT-System NCTS abge-

schlossen wird und die MRN auf keiner Pendenzenliste erscheint und zu unnötigen Suchver-

fahren führt. 

Verfahren des zugelassenen Versands (ZV) 

Vgl. Ziffer 5.3.2 unter «System NCTS» des Prozessbeschriebes für das vereinfachte Verfah-

ren für Versand und Empfang (Standard und 1 KZS). 

7.8.5 Vorgehen der Durchgangszollstelle 

7.8.5.1 Eingangszollstelle 

Die Eingangszollstelle prüft umfassend oder stichprobenweise: 

 das Transitersatzdokument nach den Grundsätzen der summarischen Prüfung im 

Standardverfahren gVV (vgl. Ziffer 7.4.4.1); 

 die Transitfrist im Feld «D» des Transitersatzdokuments (vgl. Ziffer 5); und 

 die gültige Sicherheitsleistung für die Schweiz im Feld «52» des Transitersatzdoku-

ments (vgl. Ziffer 6). 

Die Eingangszollstelle bestätigt die Einfuhr mit Datumstempel oberhalb des Feldes «17» auf 

dem Transitersatzdokument. 

Die Eingangszollstelle übergibt das Transitersatzdokument dem Warenführer. 

Die Eingangszollstelle bewahrt eine Kopie des Transitersatzdokuments oder des Grenzüber-

gangsscheins (TC10) auf (vgl. R-10-00 Ziffer 5.2). 

Die Eingangszollstelle kontrolliert stichprobenweise bzw. risikogerecht die Ausfuhr, indem sie 

der Ausgangszollstelle eine Kopie des Transitersatzdokuments zustellt. 

Kann die Eingangszollstelle das bei der Abgangszollstelle im IT-System NCTS eröffnete 

VBD wegen aktueller Systemstörungen nicht im IT-System NCTS einlesen, führt die Ein-

gangszollstelle das Transitverfahren im Notfallverfahren weiter. Die Eingangszollstelle ver-

wendet das VBD als Transitersatzdokument. 

7.8.5.2 Ausgangszollstelle 

Die Ausgangszollstelle prüft umfassend oder stichprobenweise das Übereinstimmen der auf 

dem Transitdokument im Feld «D» vermerkten Verschlüsse mit den Verschlüssen am Beför-

derungsmittel. 

Die Ausgangszollstelle bestätigt die Ausfuhr mit Datumstempel oberhalb des Feldes «17» 

auf dem Transitersatzdokument. 

Die Ausgangszollstelle übergibt das Transitersatzdokument dem Warenführer. 

Die Ausgangszollstelle bewahrt eine Kopie des Transitersatzdokuments oder des Grenz-

übergangsscheins (TC10) auf (vgl. R-10-00 Ziffer 5.2). 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/zve_prozessbeschriebstandard.pdf.download.pdf/zve_prozessbeschriebstandard.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/prozessbeschriebzve1kzs.pdf.download.pdf/prozessbeschriebzve1kzs.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
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Kann die Ausgangszollstelle das bei der Abgangszollstelle im IT-System NCTS eröffnete 

VBD wegen aktueller Systemstörungen nicht im IT-System NCTS einlesen, führt die Aus-

gangszollstelle das Transitverfahren im Notfallverfahren weiter. Die Ausgangszollstelle ver-

wendet das VBD als Transitersatzdokument. 

7.8.6 Vorgehen der Bestimmungszollstelle 

Die Bestimmungszollstelle füllt auf der Rückseite des Transitersatzdokuments das Feld «I» 

(Prüfung durch die Bestimmungsstelle/Kontrollresultat) aus und bestätigt die Eintragung mit 

Datumstempel und Unterschrift. 

Die Bestimmungszollstelle stellt auf Verlangen der anmeldepflichtigen Person eine Ein-

gangsbescheinigung oder einen Alternativnachweis aus (vgl. Ziffern 7.6.6 und 7.6.7). 

Die Bestimmungszollstelle sendet den Rückschein (Exemplar 5 oder Blatt B des Versandbe-

gleitdokuments) spätestens eine Woche nach Beendigung des Versandverfahrens an die auf 

dem Rückschein vermerkte Adresse im Abgangsland (Abgangszollstelle). 

Die Bestimmungszollstelle bewahrt das Exemplar 4 oder Blatt A des Versandbegleitdoku-

ments auf (vgl. R-10-00 Ziffer 5.2). 

Kann die Bestimmungszollstelle wegen notwendiger Abklärungen das Versandverfahren 

nicht innerhalb eines Monates seit der Ausstellung des Transitersatzdokuments erledigen, 

verständigt die Bestimmungszollstelle die Abgangszollstelle. Damit können unnötige Such-

verfahren vermieden werden. 

Kann die Bestimmungszollstelle das im IT-System NCTS eröffnete Versandverfahren wegen 

aktueller Systemstörungen nicht im IT-System NCTS beenden, wartet die Bestimmungszoll-

stelle für das Beenden des Versandverfahrens die Störungsdauer ab. Dauert die Systemstö-

rung über längere Zeit, verwendet die Bestimmungszollstelle das VBD als Rückschein. Die 

Bestimmungszollstelle bewahrt eine Kopie des VDB auf (vgl. R-10-00 Ziffer 5.2). 

Verfahren des zugelassenen Empfangs (ZE) 

Das Vorgehen richtet sich nach Ziffer 7.2.5 der Dokumentation Vorgehen bei Pannen. Die 

Kontrollzollstelle behandelt vom ZE retournierte Notfall-Transitdokumente analog der vorste-

henden Bestimmungen. 

7.9 Suchverfahren 

(Anlage I Artikel 49 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

7.9.1 Allgemeines 

Die Abgangszollstelle ermittelt mit dem Suchverfahren nach unerledigten Versandverfahren. 

Sie stellt damit fest, in welchem Land allenfalls eine Zollschuld entstanden und ein Abgaben-

erhebungsverfahren (AEV) einzuleiten ist. 

Die Abgangszollstelle übermittelt die elektronische Suchanzeige (IE142) im IT-System 

NCTS. Im Notfallverfahren erfolgt die schriftliche Suchanzeige (Form TC20) per Post an die 

Bestimmungszollstelle nachdem vorgängig der Verfahrensinhaber konsultiert wurde. 

Die Bestimmungszollstelle behandelt die Suchanzeige unverzüglich und beantwortet diese 

innerhalb von 28 Tagen nach Eröffnung des Suchverfahrens (IE143 [Suchanzeige Antwort] 

oder gegebenenfalls IE006 [Ankunftsbenachrichtigung]/IE018 [Kontrollresultat]). 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/fracht/vorgehen_bei_pannen.pdf.download.pdf/vorgehen_bei_pannen.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a49
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Für einen allfälligen Informationsaustausch im Such- und Abgabenerhebungsverfahren ste-

hen der Abgangszollstelle die Meldung IE144 (Infos Abgang) und der Bestimmungszollstelle 

die Meldung IE145 (Infos Bestimmung) zur Verfügung. 

7.9.2 Suchverfahren ab ausländischer Abgangszollstelle 

7.9.2.1 Behandlung der Suchanzeige durch die Bestimmungszollstelle 

Die Bestimmungszollstelle klärt anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen ab (e-dec, 

Business Objects-Abfrage, Kopie Transitbegleitdokument bzw. VBD etc.), ob die Ware ge-

stellt und veranlagt wurde. 

Stellt die Bestimmungszollstelle fest, dass die Ware bei einer anderen Zollstelle veranlagt 

wurde, überweist sie das Suchverfahren der betreffenden Zollstelle. 

Erhält die Bestimmungszollstelle ein Suchverfahren für eine Sendung, die bereits einmal Ge-

genstand eines Suchverfahrens war (z. B. «doppelte MRN» gemäss nachfolgendem Buch-

stabe D), so leitet sie das Dossier an die gVV-Zentralstelle weiter. 

Je nach Resultat der Abklärungen, geht die Bestimmungszollstelle wie folgt vor: 

A) Die anmeldepflichtige Person veranlagte die Ware innerhalb der Transitfrist zur Ein-

fuhr und legte das VBD der Bestimmungszollstelle vor (z. B. als Vordokument in der 

Zollanmeldung oder auf WA aufgeführt). 

o Die Bestimmungszollstelle erfasst im IT-System NCTS die Ankunft und das 

Kontrollresultat «konform» und sendet dies der Abgangszollstelle. Läuft ge-

mäss IT-System NCTS bereits ein Suchverfahren bei einer anderen Zollstelle, 

informiert die Bestimmungszollstelle die andere Zollstelle über die Löschung. 

o Beendete die Bestimmungszollstelle das Versandverfahren aus technischen 

Gründen mit der Rücksendung einer Kopie des Versandbegleitdokumentes 

per Post (Notfallverfahren), beantwortet die Bestimmungszollstelle die elektro-

nische Suchanzeige der Abgangszollstelle mit der Meldung IE143 Code 3 

(OTS Löschung). 

B) Die anmeldepflichtige Person: 

o veranlagte die Ware innerhalb der Transitfrist zur Einfuhr (a); oder 

o lagerte die Ware innerhalb der Transitfrist in ein offenes Zolllager (OZL) ein 

(b) 

und legte das VBD der Bestimmungszollstelle nicht vor. 

Die Bestimmungszollstelle erkennt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem 

VBD und der Zollanmeldung bzw. der Einlagerung (z. B. Referenzen der Frachtpa-

piere, Fristen, Grenzübertritt, Fahrzeugnummer). Die anmeldepflichtige Person legte 

der Bestimmungszollstelle bei der Einfuhrveranlagung kein anderes VBD vor, das 

gleich oder ähnlich lautete. 

Die Bestimmungszollstelle: 

(a) 

o prüft, ob die Angaben im VBD mit der Zollanmeldung übereinstimmen (allen-

falls weitere Abklärungen vornehmen); 
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o erfasst im IT-System NCTS die Ankunft und das Kontrollresultat «konform» 

und sendet dies der Abgangszollstelle; 

o erhebt eine Gebühr9. 

(b) 

o klärt ab, ob die Warenidentität gesichert ist (vgl. Ziffer 4); 

o überprüft den Wareneingang ohne Voranmeldung im EDV-System des Zollla-

gerbetreibers; 

o erfasst im IT-System NCTS die Ankunft und das Kontrollresultat «konform» 

und sendet dies der Abgangszollstelle; 

o erhebt eine Gebühr10. 

Ist die Warenidentität nicht gesichert, teilt die Bestimmungszollstelle der Abgangs-

zollstelle umgehend mit, dass sie das AEV in der Schweiz einleitet. 

C) Die anmeldepflichtige Person veranlagte die Ware ausserhalb der Transitfrist zur Ein-

fuhr und legte das VBD der Bestimmungszollstelle nicht vor. Die Bestimmungszoll-

stelle erkennt jedoch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem VBD und der 

Zollanmeldung (z. B. Referenzen der Frachtpapiere, Fristen, Grenzübertritt, Fahr-

zeugnummer). 

o Ist die anmeldepflichtige Person mit dem Nachbezug der Abgaben zum Nor-

maltarif einverstanden, veranlasst die Bestimmungszollstelle den Nachbezug 

der Abgaben zum Normaltarif von Amtes wegen. Die Bestimmungszollstelle 

erfasst im IT-System NCTS die Ankunft und das Kontrollresultat «Abwei-

chung» und sendet dies der Abgangszollstelle. 

o Ist die anmeldepflichtige Person mit dem Nachbezug der Abgaben zum Nor-

maltarif nicht einverstanden, überweist die Bestimmungszollstelle das Such-

verfahren zur Durchführung des AEV der gVV-Zentralstelle. 

D) Die Bestimmungszollstelle findet keinen eindeutigen Hinweis der Beendigung des 

Versandverfahrens. 

o Wurde im IT-System NCTS ein Transiteingang erfasst oder bestehen andere 

Hinweise, dass die Ware in die Schweiz gelangte (z. B. bekannter Verkehr, 

festgestellter Grenzübertritt des Fahrzeuges; GüS, Laufzettel), teilt die Bestim-

mungszollstelle der Abgangszollstelle umgehend mit, dass sie das AEV in der 

Schweiz eingeleitet. Die Abgangszollstelle muss der Bestimmungszollstelle 

allfällige Unterlagen überweisen (Meldung IE143 - Code 4 [Antrag AEV] bzw. 

TC24 im Notfallverfahren). Die Bestimmungszollstelle überweist das Suchver-

fahren zur Durchführung des AEV der gVV-Zentralstelle. 

Die Abgabenerhebung für unverzollt ausgelieferte Waren im Versandverfah-

ren richtet sich nach der R-10-00 Ziffer 1.11.3. 

                                                

 

 
9 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 
10 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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o Geht die Bestimmungszollstelle davon aus, dass die Sendung nicht in die 

Schweiz gelangte, teilt sie dies der Abgangszollstelle mit (IE143 - Code 1 

[Sendung bei Bestimmung unbekannt]). 

Beantwortet die Bestimmungszollstelle die Suchanzeige mit der Meldung 

IE143 - Code 1, vermerkt die Bestimmungszollstelle getätigte Abklärungen im 

IT-System NCTS. 

Die gVV-Zentralstelle prüft die Antworten der Bestimmungszollstellen mit der 

Meldung IE143 - Code 1 periodisch und risikogerecht. 

o Stellt die Bestimmungszollstelle im Suchverfahren fest, dass für die gleiche 

Sendung irrtümlicherweise zwei Versandverfahren eröffnet wurden, so beant-

wortet sie das Suchverfahren im IT-System NCTS mit der Meldung IE143 - 

Code 2 und vermerkt die vermutlich in Zusammenhang stehende doppelte 

MRN. 

Die Abgangszollstelle klärt ab, ob die Vermutung zutrifft und annulliert an-

schliessend den Versandvorgang. Handelt es sich um kein «doppeltes» MRN, 

sendet die Abgangszollstelle eine neue Suchanzeige. 

Im Notfallverfahren oder wenn die ATR-Anfrage beim Grenzübertritt unbeantwortet blieb, 

stellt die Bestimmungszollstelle die Suchanzeige bei negativem Suchresultat an die vorgese-

hene Eingangszollstelle zur Abklärung des Eingangs zu. Die Bestimmungszollstelle erfasst 

die Überweisung der Suchanzeige an die Eingangszollstelle im IT-System NCTS mit einem 

entsprechenden Vermerk oder Begründung. 

Annulliert die Abgangszollstelle ein Suchverfahren, obwohl der Transiteingang in die 

Schweiz im IT-System NCTS erfasst wurde, klärt die Bestimmungszollstelle die Gründe risi-

kogerecht ab (ausserhalb des IT-Systems NCTS, in der Regel durch die gVV-Zentralstelle). 

7.9.2.2 Behandlung der Suchanzeige durch die Eingangszollstelle 

Die Eingangszollstelle erhält grundsätzlich nur Suchanzeigen von Notfallverfahren oder 

wenn die ATR-Anfrage beim Grenzübertritt unbeantwortet blieb. Sie klärt dabei anhand der 

zur Verfügung stehenden Unterlagen ab, ob für die Sendung ein Transiteingang vorhanden 

ist (Kopie Versandbegleitdokument bzw. VBD oder Grenzübergangsschein, Laufzettel, BO-

Abfrage negativ etc.). Je nach bereits vorhandenen Suchergebnissen (z. B. kein Eingang in 

die EU vorhanden), sendet die Eingangszollstelle die Suchanzeige für weitere Abklärungen 

gegebenenfalls auch an die Ausgangszollstelle. 

Die Eingangszollstelle teilt der Abgangszollstelle das Resultat der Abklärungen umgehend 

mit. 

7.9.3 Suchverfahren ab schweizerischer Abgangszollstelle 

7.9.3.1 Fehlende Ankunfts- und/oder Kontrollresultate 

7.9.3.1.1 IT-System NCTS: 

Trifft bei der Abgangszollstelle innerhalb der Transitfrist keine Ankunftsanmeldung und/oder 

Kontrollresultat der Bestimmungszollstelle ein, erscheint die MRN automatisch im IT-System 

NCTS in der Pendenzenliste «Suchanzeige IE142 senden». 

Das Vorgehen der Abgangszollstelle richtet sich nach dem Prozess Suchverfahren / Abga-

benerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Suchverfahren%20Abgangsland%20CH.pdf.download.pdf/14.03.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/Suchverfahren%20Abgangsland%20CH.pdf.download.pdf/14.03.pdf
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Die Abgangszollstelle vermerkt alle getroffenen Massnahmen und Sachverhalte im IT-Sys-

tem NCTS im Feld Bemerkungen. 

Die Abgangszollstelle akzeptiert nur Zollnachweise (Alternativnachweise), die der Verfah-

rensinhaber im Original der Abgangszollstelle vorlegt. 

7.9.3.1.2 Notfallverfahren 

Im Notfallverfahren führt die Abgangszollstelle das Suchverfahren ausserhalb des NCTS mit 

dem Verfahrensinhaber-Standardbrief, Vordruck TC20 (Suchanzeige), TC22 (Mahnbrief) und 

TC24 (Zuständigkeit für Abgabenerhebungsverfahren) bzw. TC25 (Änderung der Zuständig-

keit im Abgabenerhebungsverfahren) durch. 

Das Suchverfahren startet 30 Tage nach Ablauf der Transitfrist mit dem Schreiben an den 

Verfahrensinhaber. Die Abgangszollstelle gewährt dem Verfahrensinhaber 20 Tage Antwort-

frist. Kann die Abgangszollstelle das Versandverfahren nicht beenden, so richtet sie 60 Tage 

nach Ablauf der Transitfrist ein TC20 an die Bestimmungszollstelle bzw. überweist das Such-

verfahren 90 Tage nach Ablauf der Transitfrist an die gVV-Zentralstelle. 

7.10 Abgabenerhebungsverfahren (AEV) 

Die gVV Zentralstelle führt das AEV durch, wenn sich herausstellt, dass die Ware in der 

Schweiz ohne Zollbehandlung dem Empfänger ausgeliefert oder im Rahmen des Suchver-

fahrens eine Zollschuldentstehung in der Schweiz als Transitland festgestellt wurde (kein 

Transiteingang in die EU bzw. kein Transitausgang aus der Schweiz und keine Beendi-

gungsnachricht von der EU-Bestimmungszollstelle vorhanden). 

Die gVV Zentralstelle leitet das AEV gestützt auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes 

über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) bzw. des Bundesgesetzes über das 

Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) ein. 

Die Zollkreise können Weisungen erlassen, nach welchen das AEV in bestimmten Fällen 

durch die Zollstelle anstatt durch die gVV-Zentralstelle erfolgen kann (z. B. bei Anzeige einer 

unveranlagten Auslieferung durch die anmeldepflichtige Person). 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19740066/index.html
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8 Vereinfachte Verfahren gVV 

8.1 Bahnverkehr 

Für den Bahnverkehr ist die R-16-01 massgebend. 

8.2 Luftverkehr 

(Anlage I Artikel 55 Bst. e und Artikel 108 – 111b zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

8.2.1 Manifest-Versandverfahren 

Die Zollstelle des Abgangslandes bewilligt einer Luftverkehrsgesellschaft (LVG) das verein-

fachte Versandverfahren mit Manifest. Die Zollstelle gibt in der Bewilligung11 die Form des 

Manifests und die vorgesehenen Abgangs- und Bestimmungsflughäfen an. Die LVG übermit-

telt den Zollbehörden jedes betroffenen Flughafens eine beglaubigte Kopie der Bewilligung. 

Die LVG legt der Abgangszollstelle zwei Manifest-Exemplare vor. Die LVG führt T1- bzw. T2-

Waren auf getrennten Manifest-Exemplaren auf. Die Abgangszollstelle bescheinigt die Mani-

feste mit dem Datumsstempel und Unterschrift. Ein Exemplar verbleibt bei der Abgangszoll-

stelle und ein Exemplar begleitet die Sendung. Die LVG gibt der Bestimmungszollstelle nach 

Beendigung des Versandverfahrens das die Sendung begleitende Exemplar ab. Die Bestim-

mungszollstelle kontrolliert das vorgelegte Manifest und versieht es mit dem Datumsstempel 

und Unterschrift. 

Die LVG legt der Bestimmungszollstelle eine monatliche Liste der beendigten Manifeste vor. 

Die Bestimmungszollstelle vergleicht die Liste mit den Manifesten, bescheinigt die Konformi-

tät mit Stempel und Unterschrift und sendet diese als Sammelrückschein der Abgangszoll-

stelle zurück. 

8.2.2 Versandverfahren gestützt auf ein elektronisches Transportdokument (ETD-

Versandverfahren) 

(Anlage I Artikel 55-69, 111a und 111b zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren und Teil 

VI Ziffer 3.9 des internationalen Versandverfahrenshandbuch) 

8.2.2.1 Allgemeines 

Die Luftverkehrsgesellschaft (LVG) wendet das ETD-Versandverfahren nur für Beförderun-

gen von Waren auf dem Luftweg an. 

Das elektronische Transportdokument muss die erforderlichen Daten gemäss Anlage III An-

hang 1a und Anhang B6a zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren 

beinhalten. 

Für ETD-Versandverfahren ab einem Schweizerischen Flughafen müssen die Frachtsysteme 

der LVG bzw. deren Frachtabfertiger (Handling Agent) neben der Frachtbriefnummer min-

destens die in der Anlage I im Anhang B6a, Titel III in der Spalte «elektronisches Beförde-

rungsdokument als Versandanmeldung» mit «A» bezeichneten Daten anzeigen (vgl. Anhang 

I, Ziffer 11.6) 

Die LVG gewährleistet den Flughafenzollstellen einen Zugang zu den Frachsystemen. 

                                                

 

 
11 Gemäss Versandverfahrenshandbuch Ziffer 3.6.2.1. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-16%20Verkehrsarten/R-16-01%20Bahnverkehr%20Allgemeines.pdf.download.pdf/R-16-01.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a55
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a108
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a111b
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a55
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a69
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a111a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a111b
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/transit_manual_de.pdf
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Die LVG oder deren Vertreter trägt für jede Warenposition den entsprechenden Zollstatus 

der Ware im elektronischen Transportdokument (ETD) ein. Die LVG verwendet dabei fol-

gende Codes: 

Code Bedeutung 

T1 Waren ohne den zollrechtlichen Status von Unionswaren, die in das ge-

meinsame Versandverfahren übergeführt werden. 

T2 Waren mit dem zollrechtlichen Status von Unionswaren, die in das ge-

meinsame Versandverfahren übergeführt werden. 

(Für Sendungen mit Abgang Schweiz muss ein entsprechendes Vorpapier 

T2F vorliegen und im ETD eingetragen sein). 

T2F Waren mit dem zollrechtlichen Status von Unionswaren, die zwischen ei-

nem Teil des Zollgebiets der Union, in dem die Bestimmungen der Richtli-

nie 2006/112/EG des Rates oder der Richtlinie 2008/118/EG des Rates 

keine Anwendung finden, und einem Land des gemeinsamen Versandver-

fahrens befördert werden. 

(Für Sendungen mit Abgang Schweiz muss ein entsprechendes Vorpapier 

T2F vorliegen und im ETD eingetragen sein). 

C Nicht in ein Versandverfahren übergeführte Unionswaren. 

(Für Sendungen mit Abgang Schweiz muss ein entsprechendes Vorpapier 

T2L vorliegen und im ETD eingetragen sein). 

TD Waren, die bereits in ein Versandverfahren übergeführt wurden. 

(z. B. Regelversandverfahren NCTS. Die Referenz des Versandverfah-

rens, sowie der Name der Abgangszollstelle und das Ausstellungsdatum 

müssen im ETD eingetragen sein) 

X Unionswaren, deren Ausfuhr beendet und deren Ausgang bestätigt wurde 

und die nicht in ein Versandverfahren übergeführt werden. 

(Nicht anwendbar für Sendungen mit Abgang Schweiz). 

Für die in der Schweiz gebildeten Sammelsendungen, die zum Teil aus Sendungen aus der 

Schweiz sowie aus Reexpeditionssendungen bestehen (von einem Spediteur oder einer an-

deren LVG übergeben), überträgt die LVG den Status entweder aufgrund der Vordokumente 

oder aufgrund der in den Übergabemanifesten enthaltenen Codes in das ETD. 

Das ETD-Versandverfahren ist eröffnet, wenn die Angaben des ETD der Abgangszollstelle 

am Flughafen entsprechend den in der Bewilligung festgelegten Mitteln (z. B. im Frachtsys-

tem) zur Verfügung stehen. 

Das ETD-Versandverfahren ist beendet, sobald die Waren bei der Bestimmungszollstelle am 

Flughafen gestellt sind und die Angaben des ETD der Bestimmungszollstelle entsprechend 

den in der Bewilligung festgelegten Mitteln (z. B. im Frachtsystem) zur Verfügung stehen. 

Das ETD-Versandverfahren gilt als erledigt, sofern die Zollbehörden keine Information dar-

über erhalten haben oder selbst festgestellt haben, dass das Verfahren nicht ordnungsge-

mäss beendet wurde. 
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8.2.2.2 Vorgehen Abgangszollstelle 

Die Abgangszollstelle führt risikogerechte Kontrollen durch, ob das Verfahren ordnungsge-

mäss durchgeführt wird. Sie informiert die Bewilligungszollstelle über schwerwiegende oder 

wiederholte Unregelmässigkeiten. 

Die Abgangszollstelle verwendet für Nachprüfungen von Angaben im ETD das Formular 

TC21 bzw. TC21A. Die Abgangszollstelle sendet das Ersuchen per Mail an die Bewilligungs-

zollstelle gemäss Anhang I Ziffer 11.7. 

8.2.2.3 Anforderungen an das elektronische Transportdokument (ETD) 

Das ETD muss die erforderlichen Daten gemäss Anhang A1a und Anhang B6a der Anlage III 

zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren beinhalten. 

Für ETD-Versandverfahren ab einem Schweizer Flughafen müssen die Frachtsysteme der 

LVG bzw. deren Frachtabfertiger (Handling Agent) neben der Frachtbriefnummer mindestens 

die im Anhang B6a, Titel III in der Spalte «elektronisches Beförderungsdokument als Ver-

sandanmeldung» mit «A» bezeichneten Daten anzeigen (vgl. Anhang I Ziffer 11.6). 

Die LVG müssen den Flughafenzollstellen zudem einen Zugang zu den Frachtsystemen ge-

währleisten. 

8.2.2.4 Bewilligungsvoraussetzung 

(Anlage I Artikel 57 Absatz 5 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Die Zollstelle kann einer Luftverkehrsgesellschaft (LVG), ein elektronisches Transport- oder 

Beförderungsdokument als Versandanmeldung im Luftfrachtverkehr zu verwenden, bewilli-

gen. Die Bewilligung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft. Der Antragsteller: 

 ist im Zollgebiet einer Vertragspartei ansässig; 

 erklärt, dass er das gemeinsame Versandverfahren regelmässig in Anspruch nehmen 

wird; 

 hat keine schwerwiegenden oder wiederholten Verstösse gegen die zoll- oder steuer-

rechtlichen Vorschriften und keine schweren Straftaten im Rahmen seiner Wirt-

schaftstätigkeit begangen; 

 weist ein erhöhtes Mass an Kontrolle seiner Tätigkeiten und der Warenbewegung 

mittels eines Systems der Führung der Geschäftsbücher und gegebenenfalls Beför-

derungsunterlagen, das geeignete Zollkontrollen ermöglicht, nach; 

 verfügt über die praktischen oder beruflichen Befähigungen, die in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen; 

 führt eine bedeutende Zahl von Flügen zwischen Flughäfen der Vertragsparteien 

durch; 

 weist nach, dass er sicherstellen kann, dass die Angaben des elektronischen Beför-

derungsdokuments der Abgangszollstelle am Abgangsflughafen und der Bestim-

mungszollstelle am Bestimmungsflughafen zur Verfügung stehen werden und dass 

diese Angaben bei der Abgangszollstelle und bei der Bestimmungszollstelle identisch 

sind. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a57


Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

52/86 

 
 

8.2.2.5 Bewilligungserteilung 

8.2.2.5.1 Antragsteller mit Sitz in der Schweiz 

8.2.2.5.1.1 Antrag 

Die LVG reicht den schriftlichen, datierten und unterzeichneten Antrag bei der Bewilligungs-

stelle (Zollstelle Zürich Flughafen, Postfach 397, 8058 Zürich) ein. 

Die LVG muss im Antrag folgende Auskünfte geben: 

 ob und wie die Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Ziffer 8.2.2.4 erfüllt werden; 

 bei welchen Abgangs- und Bestimmungsflughäfen das Verfahren angewendet wer-

den soll (mit Angabe der jeweiligen Kennnummer der Flughafenzollstelle gemäss 

Liste der Zollstellen12); 

 wie den Zollstellen bei den Abgangs- und Bestimmungsflughäfen Zugang zu den Da-

ten des ETD gewährleistet wird; 

 Anzahl Flüge zwischen den betroffenen Flughäfen; 

 UID-Nummer der LVG; 

 Name und Kontaktdaten der Person, die für die Zollangelegenheiten und für den An-

trag zuständig ist, sowie der Person, die für das antragstellende Unternehmen verant-

wortlich ist oder die Kontrolle über die Leitung ausübt. 

Die LVG reicht ebenfalls einen Antrag ein, wenn ein neuer Flughafen in die Bewilligung auf-

genommen werden soll. 

8.2.2.5.1.2 Vorgehen Bewilligungsstelle 

Die Bewilligungsstelle prüft, ob der Antrag vollständig ist und die Voraussetzungen erfüllt 

sind. Sie konsultiert anschliessend auf elektronischem Weg die in- und ausländischen Zoll-

behörden der Abgangs- und Bestimmungsflughäfen mit dem Formular TC26 (vgl. Anhang II 

Ziffer 12.1.3) und einer Kopie des Antrages. Das Konsultationsverfahren in der Schweiz rich-

tet sich nach den Bestimmungen der Ziffer 8.2.2.5.2. 

Adressen der zuständigen Zollbehörden im Ausland (vgl. Anhang I Ziffer 11.7). 

Die Bewilligungsstelle erteilt die Bewilligung für das Verfahren sofern alle Voraussetzungen 

erfüllt sind. Die Bewilligung ist für alle Flughäfen gültig, für welche die Bewilligungsstelle von 

den konsultierten Zollbehörden keine Einwände zum Verfahren erhielt. 

Trifft von einer konsultierten Zollbehörde keine Antwort innerhalb von 45 Kalendertagen ein, 

so geht die Bewilligungsstelle davon aus, dass die Voraussetzungen für das Verfahren beim 

entsprechenden Flughafen erfüllt sind. 

Sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung nicht erfüllt, lehnt die Bewilli-

gungsstelle den Antrag unter Bekanntgabe der Gründe mit einfachem Schreiben ab. Ist der 

Antragsteller mit der Ablehnung nicht einverstanden, erstellt die Bewilligungsstelle eine Ver-

fügung. 

                                                

 

 
12 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=de. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=de
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8.2.2.5.2 Antragsteller mit Sitz oder ständiger Niederlassung im Gebiet einer gVV Ver-

tragspartei 

8.2.2.5.2.1 Antrag 

Den Antrag einer LVG mit Sitz im Ausland prüft die zuständige ausländische Bewilligungs-

stelle. Sie konsultiert die Zollbehörden der Abgangs- und Bestimmungsflughäfen und kann 

dazu das Formular TC26 verwenden. 

Die ausländische Bewilligungsstelle richtet das Konsultationsersuchen im Zusammenhang 

mit der Anwendung des ETD-Versandverfahrens bei Schweizer Flughäfen an die Zollstelle 

Zürich Flughafen, Postfach 397, 8058 Zürich (prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.ad-

min.ch). Die Zollstelle leitet anschliessend das Konsultationsverfahren gemäss Ziffer 

8.2.2.5.2.2 ein. 

8.2.2.5.2.2 Ablauf Konsultationsverfahren in der Schweiz 

Die Zollstelle Zürich Flughafen beauftragt die betroffenen Flughafenzollstellen in der 

Schweiz, die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens zu prüfen. 

Sie setzt ihnen eine entsprechende Antwortfrist, um innerhalb von 45 Kalendertagen nach 

Eintreffen des Ersuchens der ausländischen Bewilligungsstelle antworten zu können. Beim 

Ausbleiben einer Antwort innerhalb der 45-tägigen Frist gilt das Verfahren als bewilligt. 

Die konsultierte Zollstelle prüft, ob die Voraussetzungen für die ordnungsgemässe Anwen-

dung des ETD-Versandverfahrens erfüllt sind. Sie prüft dabei insbesondere: 

 ob die LVG bzw. deren Vertreter genügende Kenntnisse über das Verfahren besitzt; 

 ob der Zugang zu den erforderlichen Daten des elektronischen Transportdokumentes 

gewährleistet ist (vgl. Ziffer 8.2.2.3); 

 ob die LVG bzw. deren Vertreter Gewähr für die ordnungsgemässe Erfüllung der Zoll-

vorschriften bietet; 

 ob die Organisation effiziente Zollkontrollen ermöglicht. 

Die konsultierte Zollstelle beantwortet das Ersuchen innerhalb der gesetzten Frist oder bean-

tragt eine notwendige und begründete Fristverlängerung frühzeitig bei der Zollstelle Zürich 

Flughafen. 

Die konsultierte Zollstelle begründet und dokumentiert gegebenenfalls Ersuchen, die abge-

lehnt werden müssen. 

8.2.3 Luftfrachtersatzverkehr (LEV) 

Die Beförderung von Luftfrachtsendungen auf der Strasse zwischen zwei Flughäfen muss im 

Standardverfahren gVV erfolgen (vgl. Ziffer 7). 

8.3 Schiffsverkehr 

Das Standardverfahren gVV kann im Schiffsverkehr auf dem Rhein und den Rheinwas-

serstrassen angewendet werden. Dabei wird auf eine Sicherheitsleistung bei einer Beförde-

rung auf dem Rhein verzichtet. Weiterbeförderungen auf der Strasse sind vom Verzicht der 

Sicherheitsleistung ausgenommen. 

Für das Transitverfahren mit Manifest gemäss revidierter Rheinschifffahrtsakte vom 17. Ok-

tober 1868 (Mannheimer Akte) ist die R-14-05 massgebend. 

mailto:prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch
mailto:prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch
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8.4 Postsendungen 

Grundsätzlich hat die Beförderung von Postsendungen im Standardverfahren gVV zu erfol-

gen. Die Beförderung von Postsendungen durch den nationalen Postdienstleister im Rah-

men der Grundversorgung und gemäss den Vorschriften des Weltpostvertrages befördert, 

sieht jedoch die Ausnahme mit dem Formular CN 37 vor (vgl. R-14-03 Postverkehr; Verein-

fachtes Transitverfahren). 

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/14-03.pdf.download.pdf/R-14-03_Postverkehr_Vereinfachtes_Transitverfahren_CN_d.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-14%20Transit/14-03.pdf.download.pdf/R-14-03_Postverkehr_Vereinfachtes_Transitverfahren_CN_d.pdf
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9 Festhalten und Weitergabe des Unionscharakters 

9.1 Allgemeines 

(Artikel 9 und Anlage II Artikel 2 – 20 zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren) 

Die Zollstelle darf den Unionscharakter von Waren nur weitergeben, wenn folgende Bedin-

gungen erfüllt sind: 

 die Waren müssen in der Schweiz unter ständiger Überwachung durch die Zollstelle 

geblieben sein, d. h. sie dürfen nicht in den zollrechtlich freien Verkehr gelangt sein. 

Die Zollüberwachung ist gewährleistet, wenn die Waren: 

o in ein Freilager verbracht und bei der Einlagerung als Unionsware angemeldet 

worden sind; 

o ins Zolllagerverfahren (OZL) überführt und bei der Einlagerung als Unions-

ware angemeldet worden sind; 

o ins Zolllagerverfahren «Lager für Massengüter» (ZLM) überführt und bei der 

Einlagerung als Unionsware angemeldet worden sind; 

o bei einem ZE «gestellt» und bei der summarischen Anmeldung als Unions-

ware angemeldet worden sind; oder 

o zur Ausstellung auf einer Messe oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltung, 

auch in öffentlich-rechtliche oder private Museen (nicht Galerien), zur vorüber-

gehenden Verwendung angemeldet worden sind und nur solchen Behandlun-

gen unterworfen sind, die zu ihrer Erhaltung erforderlich waren oder die in ei-

ner Teilung der Sendung bestanden. 

Als Waren zur Ausstellung gelten nur Ausstellungsgüter (Gut, welches ausge-

stellt wird). Andere Waren im Zusammenhang mit der Ausstellung (Stände, 

Technik, etc.) sind hiervon ausgeschlossen. 

 der Unionscharakter der Waren muss mit einem der folgenden Vordokumente nach-

gewiesen werden: 

o Versandanmeldung T2, angenommen von einer Zollstelle in einem EU-Mit-

gliedstaat oder gVV Land; 

o T2L-Dokument (bzw. Rechnung oder Beförderungspapier) beglaubigt von ei-

ner Zollstelle in einem EU-Mitgliedstaat oder gVV Land; 

o Exemplar 3 des CIM-Frachtbriefes im vgVV (bzw. Exemplar 1 beim ZE-Ver-

fahren) von einem EVU in der EU angenommen ohne Kurzvermerk T1; 

o Exemplar 3 des CIM-Frachtbriefes von einem EVU in einem gVV Land ange-

nommen, mit beglaubigtem Kurzvermerk «T2» durch die Zollstelle; 

o Exemplar 1 des CIM-Frachtbriefes mit dem Vermerk «T2-Korridor» für Sen-

dungen im nationalen Transitverfahren «T2-Korridor» (vgl. R-16-01); 

o  Carnet TIR mit beglaubigtem Kurzvermerk «T2L» (vgl. R-14-02); 

o Manifest gemäss revidierter Rheinschifffahrtsakte (vgl. R-14-05); oder 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#tta2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#tta20
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-16%20Verkehrsarten/R-16-01%20Bahnverkehr%20Allgemeines.pdf.download.pdf/R-16-01.pdf
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o T2-Luftfrachtmanifest im vgVV (vgl. Ziffer 8.2.1). 

 die ausgestellten, neuen Dokumente zum Nachweis des Unionscharakters müssen 

einen Hinweis auf die entsprechenden Vordokumente tragen, mit denen die Waren in 

die Schweiz verbracht wurden. Die anmeldepflichtige Person muss sämtliche darin 

enthaltene besondere Vermerke (z. B. auch der EU-Steuervermerk «Export») in die 

entsprechenden Felder übertragen. Die Zollstelle prüft den Übertrag der besonderen 

Vermerke. Sie bescheinigt deren Übertrag jedoch nicht. 

Die anmeldepflichtige Person gibt auf den Vordokumenten die Art und gegebenen-

falls die Nummer des ausgestellten neuen Dokuments an. Die Zollstelle bewahrt die 

Vordokumente auf (vgl. R-10-00 Ziffer 5.2), ausgenommen dem CIM-Frachtbrief, wel-

cher die Zollstelle dem Empfangsbahnhof zurückgibt. 

9.2 T2L-Dokument 

Das T2L-Dokument wird in den folgenden Fällen verwendet: 

 Für die Weitergabe des Unionscharakters 

o Warenbeförderungen in Verkehrsarten, in denen die Anwendung des gVV 

nicht zwingend vorgeschrieben ist (z. B. Post-, Luft- und Schiffsverkehr); 

o Warenbeförderungen mit Carnet TIR: wenn im gleichen Beförderungsmittel 

Waren für dem gVV angeschlossenen und nicht angeschlossenen Staaten 

vorhanden sind oder für Waren, die über das Gebiet eines nicht dem gVV an-

geschlossenen Staates in das Gebiet eines dem gVV angeschlossenen Staa-

tes befördert werden sollen; 

o Warenbeförderungen mit nationalem Transitdokument zwischen schweizeri-

schen Zollstellen. 

 Für das Festhalten des Unionscharakters 

o Einlagerungen/Gestellung von Unionswaren in Zollfreilagern, Zolllagern, OZL, 

ZLM oder bei ZE; sofern der Status nicht über ein EDV-Lagerbewirtschaf-

tungssystem erkenntlich ist; 

o Unionswaren, die zur vorübergehenden Verwendung im Zollgebiet angemel-

det werden, um auf einer Messe oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltung 

ausgestellt zu werden. 

Die anmeldepflichtige Person füllt das T2L-Dokument gemäss Vordruck aus. Die anmelde-

pflichtige Person legt dem T2L-Dokument für Sendungen mit mehreren Warenpositionen La-

delisten oder Ergänzungsblätter (EB) bei. 

Die anmeldepflichtige Person kann anstelle des T2L-Dokuments eine Rechnung oder ein Be-

förderungspapier verwenden. Die Rechnung oder das Beförderungspapier muss folgende 

Mindestangaben enthalten: 

 Namen und Adressen des Versenders/Ausführers oder der anmeldepflichtigen Per-

son, wenn es sich nicht um die gleiche Firma handelt; 

 Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der Packstücke; 

 Warenbezeichnung; 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
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 Bruttogewicht; 

 gegebenenfalls Container-Nummer; 

 deutlicher Vermerk «T2L», der mit der originalen Unterschrift der anmeldepflichtigen 

Person versehen ist; 

 Hinweis auf Vordokument T2 oder T2L bei in gVV Ländern ausgestellten Papieren 

(Nummer, Datum, Zollstelle). 

Die Zollstelle bringt die Bescheinigung im Feld «C» des T2L-Dokuments bzw. auf der Rech-

nung oder dem Beförderungspapier an. 

Die Bescheinigung der Zollstelle besteht aus: 

 fortlaufender Nummer (jährlich); 

 Datumsstempel der Zollstelle; 

 Unterschrift des Mitarbeiters der EZV. 

Von der Bescheinigung durch die Zollstelle sind befreit: 

 das vom ZV ausgestellte und mit Sonderstempelabdruck (vgl. Prozessbeschrieb ZVE 

Ziffer 5.2.3.3.2) versehene T2L-Dokument, Rechnung oder Beförderungspapier (so-

fern das Verfahren gemäss dem Abnahmebericht ZV gewährt wird); 

 in der EU ausgestellte Rechnung oder Beförderungspapier für Waren mit einem Wert 

bis zu EUR 15'000 (mit Name und Anschrift der zuständigen EU-Zollstelle). 

Die Zollstelle erhebt für das Bescheinigen des T2L-Dokumentes keine Gebühr. 

9.2.1 Nachträgliche Beglaubigung 

Die Zollstelle beglaubigt nachträglich das T2L-Dokument, sofern: 

 die in Ziffer 9.1 genannten Bedingungen erfüllt sind; und 

 die Zollstelle nicht bereits ein Dokument beglaubigte, mit dem der Unionscharakter 

der Ware nachgewiesen wird. 

Nachträglich beglaubigte T2L-Dokumente müssen in roter Schrift den Vermerk «Nachträglich 

ausgestellt» tragen. 

Die Zollstelle erhebt für das nachträgliche Beglaubigen eine Gebühr13. 

9.2.2 Aufteilung 

Die Zollstelle genehmigt Begehren um Aufteilung von T2L-Dokumenten (Ablösen eines Do-

kuments durch mehrere einzelne Dokumente), wenn sich die Ware noch im Gewahrsam der 

EZV befindet und als Ware mit Unionscharakter angemeldet wurde. 

                                                

 

 
13 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 10.111. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/zve_prozessbeschriebstandard.pdf.download.pdf/zve_prozessbeschriebstandard.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/zve_prozessbeschriebstandard.pdf.download.pdf/zve_prozessbeschriebstandard.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1


Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

58/86 

 
 

Die Zollstelle zieht das aufgeteilte T2L-Dokument zurück, bewahrt es auf (vgl. R-10-00 Ziffer 

5.2) und erhebt für das Aufteilen eine Gebühr14. 

Das Teilabschreiben bei Einzelreexpeditionen gilt nicht als Aufteilen. 

9.2.3 Duplikate 

Die Zollstelle beglaubigt T2L-Duplikate aufgrund einer schriftlichen Erklärung des Antragstel-

lers, dass das ursprüngliche T2L-Dokument in Verlust geraten ist. 

Das T2L-Duplikat muss in roter Schrift den deutlichen Vermerk «DUPLICATA» tragen. 

Die Zollstelle erhebt für das Beglaubigen von Duplikaten eine Gebühr15. 

9.3 Lagerung 

9.3.1 Allgemeines 

Beabsichtigt die anmeldepflichtige Person, die Unionsware später im T2-Verfahren weiter zu 

senden, muss die anmeldepflichtige Person Vorkehrungen zur Wahrung des Unionscharak-

ters, d. h. der Nämlichkeit, des unversehrten Zustandes der Waren sowie der inneren und 

äusseren Verpackung treffen. Die Zollstelle überwacht die der Erhaltung der Waren dienen-

den Manipulationen. 

Die Bestimmungen/Verfahren bei der Lagerung von Unionswaren sind in folgenden Richtli-

nien näher festgehalten: 

 R-10-30 Zolllagerverfahren für offene Zolllager; 

 R-10-40 Lager für Massengüter; 

 R-10-50 Zollfreilager. 

9.3.2 Zulässige Behandlung 

Die Waren dürfen während der Lagerung nur solchen Behandlungen unterworfen werden, 

die zu ihrer Erhaltung erforderlich sind oder die in einer Teilung der Sendung bestehen. Die 

Zollstelle überwacht die der Erhaltung der Waren dienenden Manipulationen. Sofern dies im 

Rahmen der allgemeinen Lageraufsicht erfolgt, erhebt die Zollstelle keine Gebühr. Andern-

falls erhebt die Zollstelle eine Gebühr16. 

Bei folgenden Manipulationen bleibt der Unionscharakter der Waren erhalten: 

 Behandlung zur Erhaltung der Waren 

o Qualitätskontrolle; 

o Bemusterung; 

o Analyse; 

                                                

 

 
14 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 10.113. 
15 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 10.112. 
16 Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.035); Anhang, Ziffer 1.1. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-00%20Einfuhrzollveranlagungsverfahren.pdf.download.pdf/R-10-00.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-30.pdf.download.pdf/R-10-30.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/R-10-40%20Lager%20f%C3%BCr%20Masseng%C3%BCter.pdf.download.pdf/R-10-40.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070442/index.html#app1ahref1
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o Etikettierung auf der äusseren Verpackung, sofern keine Täuschung beab-

sichtigt ist (z. B. Ursprungsangaben). 

 Teilen der Sendung 

o Entfernen einer mehrere Packstücke umfassenden Transportverpackung; 

o Die Verpackungseinheiten dürfen grundsätzlich nicht verändert werden und 

haben mit den Angaben auf dem VBD und/oder den Begleitpapieren überein 

zu stimmen; 

o Toleriert ist das vorherige auch teilweise Entfernen der Verpackung, wobei die 

Identität der Ware gemäss den Angaben auf dem T2-Dokument bzw. Begleit-

papier gewährleistet bleiben muss; 

o Anbringen oder Entfernen von Schutzfolien (z. B. Gewebebahnen) oder 

Schrumpffolien (Palettensendung). 

Bei folgenden Manipulationen geht der Unionscharakter der Waren verloren: 

 Mischen; 

 Zusammensetzen; 

 Abfüllen; 

 Ersetzen der unmittelbaren Umschliessung oder der Transportverpackung (z. B. 

durch umpacken von Waren in andere bzw. neue Verpackungsmittel); 

 Zusammenstellen von Waren aus verschiedenen Verpackungen oder Sendungen 

(Kommissionieren); 

 Sammellager mit Sammelbuchhaltung (Ware kann nicht mehr eindeutig einem be-

stimmten Versandbegleitdokument zugeordnet werden). 

9.3.3 Lagerdauer 

Die Lagerdauer ist beschränkt: 

 für Waren der Zolltarifkapitel 1 - 24: höchstens 6 Monate; 

 für andere Waren: höchstens 5 Jahre. 

9.4 CIM-Frachtbrief im vereinfachten Versandverfahren (vgVV) 

Für den CIM-Frachtbrief im Bahnverkehr ist die R-16-01 massgebend. 

9.5 Carnet TIR 

Für das Carnet TIR ist die R-14-02 massgebend. 

9.6 Manifest gemäss revidierter Rheinschifffahrtsakte 

Inhalt folgt  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-16%20Verkehrsarten/R-16-01%20Bahnverkehr%20Allgemeines.pdf.download.pdf/R-16-01.pdf
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10 Amtshilfe 

(Artikel 13, Artikel 13a, Anlage II Artikel 21 und Anlage IV zum Übereinkommen über ein gemeinsames Versand-

verfahren) 

Die zuständigen Zollbehörden der Länder senden sich gegenseitig Informationen zu, die zur 

Überprüfung der ordnungsgemässen Anwendung des Übereinkommens über ein gemeinsa-

mes Versandverfahren notwendig sind. 

Die Länder informieren sich gegenseitig bzw. erteilen Auskunft über: (Aufzählung nicht ab-

schliessend) 

 Waren; 

 Feststellungen; 

 Unregelmässigkeiten; 

 Widerhandlungen, 

die sich auf die Beförderung im Transitverfahren (T1/T2) bezieht. 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a13a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#tta21
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#app41ahref0
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#app41ahref0
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11 Anhang I 

11.1 Sicherheitstitel TC32: Liste der Ausgabestellen  

Land Anschrift des Bürgen 

Belgien (BE)  

Bulgarien (BG)  

Dänemark (DK) Danske Speditører 

BØRSEN 

DK – 1217 København K 

Deutschland (DE)  

Griechenland (GR) Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 

Διεθνών Μεταφορών 

Πατησίων 351 

111 41 Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Greek Federation of International Road Transport Carriers 

(O.F.A.E) 

Patision 351 

111 41 Athens 

GREECE 

Spanien (ES) ASTIC –  

Asociación del Transporte Internacional por Carretera 

C/ López de Hoyos, 322 – 2ª planta 

28043 Madrid 

Frankreich (FR)  

Italien (IT)  

Niederlande (NL)  

Österreich (AT)  

Portugal (PT)  

Finnland (FI)  

Schweden (SE)  

Grossbritannien (GB)  

Tschechische Republik (CZ) PST Ostrava, a.s. 

Nádražní 112/969 

CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Ungarn (HU) ROYAL SPED Szállítmányozói Rt. 

H-1151 Budapest 

Bogáncs u. 1-3 
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EUROSPED 

Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó 

Részvénytársaság 

H-1138 Budapest 

Szekszárdi u. 14 

IBUSZ 

Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. 

H-1053 Budapest 

Ferenciek tere 10 

L&G Sped Szolgáltató Bt. 

H-4551 Nyíregyháza 

Napkorong u. 6 

Kroatien (HR)  

Island (IS)  

Norwegen (NO)  

Polen (PL) Bre Bank S.A. 

ul. Senatorska 18 

00-950 Warszawa 

Poland 

Slowakische Republik (SK)  

Schweiz (CH)  

Zypern (CY)  

Estland (EE)  

Lettland (LV)  

Litauen (LT) Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA 

J. Basanavičiaus g. 45 

LT-03506 Vilnius 

Malta (MT)  

Slowenien (SI)  

Rumänien (RO)  

Türkei (TR)  

 

  



Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

63/86 

 
 

11.2 NCTS: Liste der elektronischen Meldungen 

Datenaustausch mit der anmeldepflichtigen Person 

Meldungs-Nr. Bezeichnung Technische Referenz-Nr. 

IEA Ausfuhrabmeldung CH801A 

IEE Technische Ablehnung Ausfuhrabmeldung CH801B 

IEB Annahme Ausfuhrabmeldung CH801C 

IEF Ausfuhrdeklaration CH802A 

IEK Technische Ablehnung Ausfuhr ZM90 CH802B 

IEH Annahme Ausfuhr ZM90 CH802C 

IEC Transitabmeldung CH803A 

IEN Technische Ablehnung Transitabmeldung CH803B 

IE028 Annahme Transitabmeldung (MRN) CH803C 

IE014 Annullationsantrag CH807A 

IED Technische Ablehnung Annullationsantrag CH807B 

IE009 Annullationsentscheid CH807C 

IEG Anforderung AAR CH804A 

IEL Technische Ablehnung Anforderung AAR CH804B 

IEI Zustellung AAR CH804C 

IE007 Ankunftsanmeldung CH805A 

IE008 Technische Ablehnung Ankunftsanmeldung CH805B 

IE043 Abladebewilligung CH805C 

IE044 Abladebemerkungen CH806A 

IE058 Technische Ablehnung Abladebemerkun-

gen 

CH806B 

IE140 Anfrage HV CD140A 

IE141 Antwort HV CD141A 

IEM Annahme Abladebemerkungen CH806C 

IEO Statusmeldung CH808C 
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Datenaustausch zwischen den Zollverwaltungen 

Meldungs-Nr. Bezeichnung Technische Referenz-Nr. 

IE001 Vorab-Ankunftsnachricht (AAR) CD001A 

IE002 Anfrage AAR CD002A 

IE003 Antwort AAR CD003A 

IE006 Ankunftsbenachrichtigung CD006A 

IE010 Annullationsbenachrichtigung CD010A 

IE018 Kontrollresultate CD018A 

IE020 Klärung von Unstimmigkeiten CD020A 

IE024 Umleitungsmeldung CD024A 

IE027 Anfrage Versanddaten CD027A 

IE030 Nationale Modifikationen der Liste der Zoll-

stellen (COL) 

CD030A 

IE031 Internationale Modifikationen der Liste der 

Zollstellen (COL) 

CD031A 

IE032 Aktualisierte Referenzdaten an nationale 

DB 

CD032A 

IE033 OTS-Ankunftsbenachrichtigung CD033A 

IE034 Garantieabfrage CD034A 

ID037 Garantieantwort CD037A 

IE038 Antwort Versanddatenanfrage CD038A 

IE050 Vorab-Transitnachricht (ATR) CD050A 

IE059 Annullation Suchverfahren CD059A 

IE063 Meldung  OoDes-/OoTra über immer noch 

offenes Verfahren 

CD063A 

IE070 Nicht-Verfügbarkeitsnachricht des eigenen 

nationalen Systems 

- 

IE071 Nicht-Verfügbarkeitsnachricht eines ande-

ren nationalen Systems 

- 

IE111 Anfrage Status ZE CD111A 

IE112 Antwort zu Anfrage Status ZE CD112A 
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IE114 Anfrage ATR CD114A 

IE115 Antwort ATR CD115A 

IE118 Grenzübertrittsmeldung CD118A 

IE142 Suchanzeige CD142A 

IE143 Suchanzeige Antwort CD143A 

IE144 Infos Abgang CD144A 

IE145 Infos Bestimmung CD145A 

IE150 Anfrage AEV CD150A 

IE151 Antwort AEV CD151A 

IE152 Abschluss AEV CD152A 

IE411 Nationale Statistiken (Bewegungsdaten) CD411A 

IE901 Annullationsbestätigung CD901A 

IE904 Statusabfrage CD904A 

IE905 Statusantwort CD905A 

IE906 Funktionale Nicht-Empfangsbestätigung CD906A 

IE907 EDIFACT Nicht-Empfangsbestätigung (Syn-

taxfehler) 

CD907A 

IE908 CCN/CSI: Übermittlungsbestätigung (COA) - 

IE909 CCN/CSI: Empfangsbestätigung (COD) - 

IE910 CCN/CSI: Timer abgelaufen (EXP) - 

IE911 CCN/CSI: Ausnahmeverfahren (EXC) - 
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Überwachung der Bürgschaftsverwendung 

Meldungs-Nr. Bezeichnung Technische Referenz-Nr. 

IE200 Garantievorprüfung CD200A 

IE201 Garantievorprüfungsantwort CD201A 

IE203 Garantieverwendungsanfrage CD203A 

IE205 Garantieverwendungsantwort CD205A 

IE204 Bürgschaftsbetragsentlastung CD204A 

IE209 Referenzbetragsentlastung CD209A 

IE901 Annullationsbestätigung CD901A 

IE904 Statusabfrage CD904A 

IE905 Statusantwort CD905A 

IE906 Funktionale Nicht-Empfangsbestätigung CD906A 

IE907 EDIFACT Nicht-Empfangsbestätigung (Syn-

taxfehler) 

CD907A 

IE908 CCN/CSI: Übermittlungsbestätigung - 
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11.3 NCTS: Vorgehen bei der Abgangszollstelle – Ablaufschema 
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11.4 NCTS: Vorgehen bei Problemen – Gesamtablauf 
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Ziffer Beschreibung Vorgehen anmeldepflichtige Person 

1 Die anmeldepflichtige Person versucht, das 
vorhandene Problem selbständig zu behe-
ben, in dem sie die Checkliste durcharbeitet 
und den darin präzisierten Anweisungen für 
eine mögliche Problemlösung befolgt. 

Arbeitet Checkliste durch. 

2 Das Problem kann kurzfristig nicht gelöst 
werden und besteht immer noch – Einlei-
tung des Notfallverfahrens wird notwendig. 
Dazu bedarf es der Bewilligung der Zoll-
stelle. 
Ausnahme: Für Zugelassene Versender 
(ZV) ausserhalb der Öffnungszeiten des 
Kontrollzollstelle erfolgt die Bewilligungser-
teilung stillschweigend ( nachträgliche 
Meldung an Kontrollzollstelle). 

Fragt Zollstelle für Bewilligung zur An-
wendung des Notfallverfahrens an. 

3 Zollstelle erteilt Bewilligung zur Anwendung 
des Notfallverfahrens. 

 

4 Notfallverfahren einleiten d. h. die Veranla-
gung erfolgt vorübergehend ausserhalb des 
IT-Systems NCTS. 

Leitet Notfallverfahren ein (vgl. Ziffer 
7.8). 

5 Problembehebung durch die anmeldepflich-
tige Person in Zusammenarbeit mit dem 
Softwarehaus und gegebenenfalls zusätzli-
chen Spezialisten. 

Nimmt bei Bedarf Hilfe des Service 
Center IKT in Anspruch: 

 Tel: 058 462 60 00 
(Mo – Fr, 07.00 – 17.00) 

 Kontaktformular 
6 Problem gelöst – das System funktioniert 

wieder. Zu diesem Zweck können nach Ab-
sprache mit der Zollstelle Testübermittlun-
gen vorgenommen werden. 

 

7 Zurück ins NCTS Standardverfahren «back 
to normal» – der Datenaustausch erfolgt 
wieder im NCTS. 

Ende Notfallverfahren – zurück ins 
NCTS. 

8 Die anmeldepflichtige Person informiert die 
Zollstelle über die erfolgreiche Behebung 
des Problems. 
Zugelassene Versender informieren die 
Zollstelle, sobald diese wieder geöffnet ist. 

Informiert Zollstelle über Behebung der 
Störung. 

9 Die Zollstelle weiss, dass nun wieder im 
NCTS Normalverfahren gearbeitet wird. 

 

10 Die anmeldepflichtige Person bereinigt 
nach Absprache mit der Zollstelle die nicht 
erfolgreich übermittelten Meldungen vor 
Einleitung des Notfallverfahrens bzw. die 
noch hängigen Veranlagungen. 

Nimmt Nachfolgearbeiten vor. 

11 Allfällige Pendenzenbereinigung durch die 
Zollstelle 

 

 

  

http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1
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Checkliste 
 

Problem Mögliche Ursache Lösung (Was ist zu tun) 

Ausfuhrabmeldung / Ausfuhrdeklaration (1-stufig) 

 kann nicht gesendet werden 

 Systemausfall Spediteur Kontaktaufnahme mit SW-Lieferant 

bleibt auf Status «gesendet» 

 Interventionsfrist nicht abgelau-
fen (ZV-Verfahren) 

Warten bis Interventionsfrist abge-
laufen ist 

Meldung beim Zoll nicht einge-
troffen 

Ausfuhrabmeldung/-veranlagung er-
neut übermitteln (Interventionsfrist 
beginnt ab Empfang im Zollsystem 
zu laufen) 

Rückmeldung beim Spediteur 
nicht eingetroffen 

 Ausfuhrabmeldung/-veranlagung 
erneut übermitteln (Rückmel-
dung wird automatisch reakti-
viert) 

 oder Zollstelle kontaktieren 
(Rückmeldung wird manuell re-
aktiviert)  

Es handelt sich um eine Korrek-
turveranlagung 

Die Zollstelle muss die Korrekturver-
anlagungen manuell bearbeiten 
 Zollstelle kontaktieren 

Transitabmeldung 

 kann nicht gesendet werden 

 Systemausfall Spediteur Kontaktaufnahme mit SW-Lieferant 

bleibt auf Status «gesendet» 

 Meldung beim Zoll nicht einge-
troffen 

Transitabmeldung erneut übermit-
teln (keine Interventionsfrist) 

Rückmeldung beim Spediteur 
nicht eingetroffen 

 Transitabmeldung erneut über-
mitteln (Rückmeldung wird auto-
matisch reaktiviert) 

 oder Zollstelle kontaktieren 
(Rückmeldung wird manuell re-
aktiviert) 

PDF trifft nicht ein 

 Datei ging «verloren» Zollstelle kontaktieren  Zollstelle 
sendet PDF erneut 

Mailserver Zoll/Spediteur defekt Zollstelle kann PDF ausdrucken 
(Spediteur muss allerdings die Mög-
lichkeit haben das Dokument abzu-
holen) 
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Nachfolgearbeiten 

Die anmeldepflichtige Person nimmt in Absprache mit der Zollstelle die folgenden Nachfolge-
arbeiten vor: 

 Wird die Sendung mit einem Versandbegleitdokument Notfallverfahren ins Transitver-
fahren überführt, stellt die anmeldepflichtige Person (betrifft insbesondere Zugelas-
sene Versender) sicher, dass die erfolgreich an das Zollsystem übermittelte und an-
genommene Transitabmeldung annulliert wird. Die Annullation der Transitabmeldung 
ist von grosser Wichtigkeit, weil sonst die nicht annullierte Transitabmeldung unnöti-
gerweise zu einem Such- und Abgabenerhebungsverfahren führen kann. 

 Die anmeldepflichtige Person ist verantwortlich, dass für alle Sendungen eine Aus-
fuhrveranlagung bzw. Veranlagungsverfügung erstellt wird. Die anmeldepflichtige 
Person annulliert gegebenenfalls die überzähligen Veranlagungen. 

 Die anmeldepflichtige Person stellt sicher, dass die hängigen Veranlagungen in ihrem 
System bereinigt sind (d. h. sich im richtigen Status befinden). 

Um die Bearbeitung zu vereinfachen, kann die Zollstelle bei Bedarf vorhandene Pendenzen-
listen ausdrucken und der anmeldepflichtigen Person zur Verfügung stellen. 

Vorgehen: 

Sachverhalt Vorgehen anmeldepflichtige Person 

Problem anlässlich der Ausfuhrabmeldung 
mit NCTS Code, deshalb Ausfuhrveranla-
gung im Notfallverfahren (ausserhalb 
NCTS) und Überführung ins Transitverfah-
ren mit Versandbegleitdokument Notfallver-
fahren. 

Im Zollsystem angenommene Ausfuhrab-
meldung auf «ohne NCTS Code» korrigie-
ren und Bemerkung «OTS» erfassen: 

 Manuell durch die Zollstelle (Bearbei-
tung der Pendenzenliste auf Antrag der 
anmeldepflichtigen Person); oder 

 mittels Korrekturantrag der anmelde-
pflichtigen Person. 

Problem anlässlich der Ausfuhrveranlagung 
(1-stufig) mit NCTS Code, deshalb Ausfuhr-
veranlagung im Notfallverfahren (aus-
serhalb NCTS) und Überführung ins Tran-
sitverfahren mit Versandbegleitdokument 
Notfallverfahren. 

Im Zollsystem angenommen Ausfuhrveran-
lagung (1-stufig) auf «ohne NCTS Code» 
korrigieren und Bemerkung «OTS» erfas-
sen: 

 Manuell durch die Zollstelle (Bearbei-
tung der Pendenzenliste auf Antrag der 
anmeldepflichtigen Person); oder 

 mittels Korrekturantrag der anmelde-
pflichtigen Person. 

Ausfuhrabmeldung oder Ausfuhrveranla-
gung (1-stufig) mit NCTS Code erfolgreich 
übermittelt. 

Transitabmeldung annullieren. 

Korrektur Ausfuhrabmeldung oder Ausfuhr-
veranlagung (1-stufig) auf «ohne NCTS 
Code»: 
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Problem anlässlich Transitabmeldung, des-
halb Überführung ins Transitverfahren mit 
Versandbegleitdokument Notfallverfahren. 

 Manuell durch die Zollstelle (Bearbei-
tung der Pendenzenliste auf Antrag der 
anmeldepflichtigen Person); oder 

 mittels Korrekturantrag der anmelde-
pflichtigen Person. 
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11.5 NCTS: Übersicht der Kontrollresultate bei Beendigung von Transitverfahren 

durch Gestellung der Waren 

Kontrollresultat (Code) Anwendungsfälle 

(nicht abschliessend) 

Vorgehen Zollstelle 

Konform (A1) Die anmeldepflichtige Per-

son meldet die Sendung in-

nerhalb der Transitfrist mit 

Warenkontrolle der Zollstelle 

bei der Bestimmungszoll-

stelle an. 

Das Versandverfahren wird 

beendet und durch die Ab-

gangszollstelle erledigt. 

Als konform betrachtet (A2) 

(nur gVV, von der CH nicht 

umgesetzt) 

Die anmeldepflichtige Per-

son meldet die Sendung in-

nerhalb der Transitfrist ohne 

Warenkontrolle der Zollstelle 

bei der Bestimmungszoll-

stelle an. 

Das Versandverfahren wird 

beendet und durch die Ab-

gangszollstelle erledigt. 

Abweichung (A5) Gestellung nach Fristverfall 

– keine Wochenend-/Feier-

tagsregel oder kein Hinde-

rungsgrund (vgl. Ziffer 5). 

Fehlender oder beschädig-

ter Verschluss (vgl. Ziffer 4). 

Falsche Kennzeichnung für 

Fahrzeug/Container insbe-

sondere bei Sendungen un-

ter Verschluss. 

Überzählige Ware, die einer 

MRN zugeordnet werden 

kann (vgl. auch Ziffer 7.6.8 

Fehlverlad). 

Falsches Gewicht bei voll-

ständiger Sendung (Anzahl, 

Menge). 

Die Abklärungen zwischen 

der anmeldepflichtigen Per-

son und der Bestimmungs-

zollstelle sind abgeschlos-

sen. Das Versandverfahren 

ist für die Bestimmungszoll-

stelle abgeschlossen. 

Die Abgangszollstelle: 

 Bearbeitet NCTS-Pen-

denzenliste; 

 Leitet allenfalls Abklä-

rungen bei der Bestim-

mungszollstelle oder 

beim Verfahrensinhaber 

ein; 

 Veranlasst eine allfällige 

Berichtigung des voran-

gehenden Zollverfah-

rens; 

 Leitet allenfalls Mass-

nahmen gegenüber dem 

Verfahrensinhaber ein. 

Nicht Konform (B1) Ware fehlt teilweise oder 

vollständig. 

Ware entspricht nicht der 

Beschreibung in der Ver-

sandanmeldung. 

Die Abklärungen zwischen 

der anmeldepflichtigen Per-

son und der Bestimmungs-

zollstelle sind abgeschlos-

sen. Die Bestimmungszoll-

stelle brachte das Ergebnis 

der Abgangszollstelle zur 
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Bei gravierenden Unstim-

migkeiten, welche das Blo-

ckieren der Sendung recht-

fertigt und wenn die Ab-

gangszollstelle um drin-

gende Abklärung ersucht 

werden muss, kann die Be-

stimmungszollstelle die 

Funktion «Klärung Unstim-

migkeiten abwarten» aktivie-

ren. 

Kenntnis. Die anmeldepflich-

tige Person veranlagte die 

Waren. 

Die Abgangszollstelle: 

 Bearbeitet NCTS-Pen-

denzenliste (Kontrollre-

sultat prioritär behan-

deln); 

 Leitet allenfalls Abklä-

rungen bei der Bestim-

mungszollstelle oder 

beim Verfahrensinhaber 

ein; 

 Veranlasst eine allfällige 

Berichtigung des voran-

gehenden Zollverfah-

rens; 

 Löst evtl. ein Suchver-

fahren aus; 

 Leitet allenfalls Mass-

nahmen gegenüber dem 

Verfahrensinhaber ein. 

Bemerkungen zum IT-System NCTS 

Kontrollresultat A5 ist im NCTS-Handbuch nicht beschrieben. 

Kontrollresultat A5 und B1: Damit die Bestimmungszollstelle die Unregelmässigkeit im IT-

System NCTS erfassen kann, muss sie den Code DI erfassen und das Textfeld für die Wa-

renbezeichnung überschreiben. 
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11.6 ETD-Verfahren Luftverkehr: Erläuterungen der Datenfelder für Sendungen mit 

Abgang Schweiz 

Für das ETD-Versandverfahren ab einem Schweizer Flughafen müssen die Frachtsysteme 

der LVG bzw. des Handling Agents neben der Nummer des Luftfrachtbriefs mindestens die 

in der nachfolgenden Tabelle in der Kolonne «ETD» mit «A» gekennzeichneten Daten anzei-

gen. 

DE Nr.17 Datenelement (DE) Bezeichnung Feld Nr.18 ETD Bemerkungen/Erläuterungen 

1/3 Art der Versandanmeldung 1/3 A 
XY 

Zollstatuscode T1, T2, C etc. 

1/8 Unterschrift/Authentifizierung 54 A 
Y 

Name des Ausstellers des 
Transportdokumentes 

2/1 Vereinfachte Anmeldung/ 
Vorpapiere 

40 A 
XY 

Art und Referenznummer der 
Vorpapiere gem. Codeliste 
(z. B. MRN aus T2 Vordoku-
ment NCTS) sofern vorhan-
den. 

2/2 Zusätzliche Informationen 44 A 
X 

Codes bzw. Vermerke aus 
Zollvorpapieren (z. B. Vermerk 
«Export» im NCTS), sofern 
vorhanden 

2/3 Vorgelegte Unterlagen, Bescheini-
gungen und Bewilligungen, zusätz-
liche Bezugnahmen 

44 A 
X 

Beilagen des elektronischen 
Transportdokumentes / Fracht-
brief 

     
3/9 Empfänger 8 A 

XY 
 

3/10 Kennnummer des Empfängers 8 (Nr.) B 
XY 

 

3/19 Vertreter 14 A Y Name des Vertreters sofern 
Transportdokument nicht durch 
LVG ausgestellt wurde (z. B. 
durch Agenten). 

3/20 Kennnummer des Vertreters 14 (Nr.) A 

Y 

UID-Nummer des Vertreters 

3/21 Code für den Status des Vertreters 14 A 
Y 

2 = direkte Vertreter (handelt 
im Namen und Auftrag einer 
anderen Person) 

3 = indirekter Vertreter (han-
delt in seinem Namen, aber im 
Auftrag einer anderen Person) 

(evt. default value) 
3/22 Inhaber des Versandverfahrens 50 A 

Y 
LVG 
Ableitbar via Prefix des AWB 

3/23 Kennnummer des Inhabers 
des Versandverfahrens 

50 (Nr.) A 
Y 

UID-Nummer der LVG 
Ableitbar via Prefix des AWB 

                                                

 

 
17 Entspricht dem Datenfeld im neuen Versandbegleitdokument NCTS Phase 5 (ab 2023); nicht relevant für ETD-Versandver-

fahren. 
18 Entspricht den Datenfeldern des Einheitsdokumentes. 
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3/37 Kennnummer zusätzliche(r) Wirt-
schaftsbeteiligte(r) in der Liefer-
kette 

44 C 
XY 

 

     
5/6 Bestimmungszollstelle (und Land) 53 A 

Y 
Via Bestimmungsflughafen 
bzw. Liste der bewilligten Flug-
häfen gemäss Antrag LVG er-
kennbar 

5/8 Code für das Bestimmungsland 17a A 
XY 

ISO Alpha-2-Codes (a2) 

5/21 Ladeort 27 B 
Y 

 

     
6/5 Rohmasse (kg) 35 A 

XY 
 

6/8 Warenbezeichnung 31 A 
X 

 

6/9 Art der Packstücke 31 A 
X 

n/a 
(evtl. Default value) 

6/10 Anzahl Packstücke 31 A 
X 

 

6/11 Versandzeichen 31 A 
X 

AWB Label auf Paket 

6/13 CUS-Nummer 31 C 
X 

 

6/14 Warennummer – KN-Code 33 A 
X 

Dieses Unterfeld ist auszufül-
len, wenn eine Versandanmel-
dung von derselben Person 
zusammen mit oder im An-
schluss an eine Zollanmeldung 
erstellt wird, in der die Waren-
nummer angegeben ist. 

6/18 Packstücke insgesamt 6 A 
Y 

 

     
7/7 Kennzeichen des Beförderungsmit-

tels beim Abgang 
18 (1) A 

XY 
(IATA-Flugnummer) 

7/10 Containernummer 31 A 
XY 

 

7/18 Nummer des Verschlusses D A 
Y 

sofern vorhanden 

Abkürzungen: 

A Obligatorisch: Diese Daten werden von jedem Land verlangt. 

B Fakultativ für die Länder: Es liegt im Ermessen der Länder, diese Daten zu verlangen. 

C Fakultativ für Anmelder: Es liegt im Ermessen der Anmelder, diese Daten bereitzu-

stellen; die Länder können sie nicht verlangen. 

X Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Positionen der Versandanmeldung. 

Die Angaben auf der Ebene der Warenpositionen gelten nur für die betreffenden Wa-

renpositionen. 
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Y Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Kopfdaten der Versandanmeldung. 

Die Angaben auf der Ebene der Kopfdaten gelten nur für die angemeldeten Warenpo-

sitionen. 

Die vollständigen internationalen Datenanforderungstabellen sind im Anhang A1a (Formate 

und Codes z. B. bei elektronischer Übermittlung der Daten des ETD an ein Zollsystem) und 

Anhang B6a (Anforderungen, Codelisten) der Anlage III zum Übereinkommen über ein ge-

meinsames Versandverfahren. 
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11.7 ETD-Verfahren Luftverkehr: Liste der Adressen der zuständigen Zollbehörden 

Land E-Mail Adresse 

Belgien  da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be 

Bulgarien   

Dänemark  

Deutschland konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de 

Estland  

Finland lupakeskus@tulli.fi  

Frankreich  

Griechenland  

Holland  

Irland customsreliefs@revenue.ie 

Island  

Italien dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it 

Kroatien   

Lettland  

Litauen  

Luxemburg  

Malta  

Norwegen  

Österreich  

Polen beata.gajda@mf.gov.pl krzysztof.wic@mf.gov.pl 

Portugal dsra@at.gov.pt  

Republik Mazedonien  

Rumänien  

Schweiz Prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch 

Serbien  

Slowakei  

mailto:da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be
mailto:konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de
mailto:lupakeskus@tulli.fi
mailto:customsreliefs@revenue.ie
mailto:dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it
mailto:beata.gajda@mf.gov.p
mailto:krzysztof.wic@mf.gov.pl
mailto:dsra@at.gov.pt
mailto:Prozesskontrolle.zuerich-flughafen-zi@ezv.admin.ch
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Slowenien  

Spanien istz6632@correo.aeat.es oder 

helpdeskspain@correo.aeat.es 

Schweden eh.fartyg.kct@tullverket.se 

Tschechien  ccc@cs.mfcr.cz 

Türkei  

Ungarn  

Vereinigtes Königreich  

Zypern helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy 

Cc: headquarters@customs.mof.gov.cy 

Die nicht angegebenen E-Mail Adressen sind noch nicht verfügbar. Die Zollstelle wendet sich 

hierbei an den nationalen Koordinator für das Versandverfahren des betreffenden Landes. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/cus-

toms/proce dural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf 

  

mailto:istz6632@correo.aeat.es
mailto:helpdeskspain@correo.aeat.es
mailto:eh.fartyg.kct@tullverket.se
mailto:ccc@cs.mfcr.cz
mailto:helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy
mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf
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12 Anhang II 

12.1 Musterdokumente 

12.1.1 NCTS-Versandbegleitdokument und Liste der Positionen 
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12.1.2 NCTS-Versandbegleitdokument Sicherheit und Liste der Positionen 

 



Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

83/86 

 
 

 

 

  



Richtlinie 14-01 – 1. März 2019 

 

84/86 

 
 

12.1.3 ETD-Verfahren Luftverkehr: Formular Konsultationsverfahren (TC26) 

TC26  
UNIONSVERSANDVERFAHREN/GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN KONSULTATI-

ONSVORDRUCK  

1. Ersuchende Behörde  

Bezeichnung:  
Anschrift:  
Tel.:  
E-Mail:  

  
oder  

  

Code der Zollstelle (COL) □□□□□□  

  

2. Ersuchte Behörde  

Bezeichnung:  
Anschrift:  
Tel.:  
E-Mail:  

  
oder  

  

Code der Zollstelle (COL) □□□□□□  

  

3. Antragsteller/Inhaber der Bewilligung*  

Name:  
Anschrift:  
Tel.:  
E-Mail:  

  
AEO-Nummer (falls vorhanden):  

4. Nummer des Antrags/der Bewilligung*  
………………………………………………………………………………………………………………….  

5. Für die ersuchende Behörde  

Ort:  
Datum:  

  
Unterschrift:  
Stempel:  

6. Für die ersuchte Behörde  

Ort:  
Datum:  

  
Unterschrift:  
Stempel:  

 

   

I. KONSULTATION WÄHREND DES ZULASSUNGSVERFAHRENS**  

Liste der Flughäfen/Häfen und Codes der Zollstellen (COL)  

(Von der ersuchenden Behörde auszufüllen bzw. Verweis auf Beilage)  

1. Als Abgangsflughafen/Abgangshafen  

(a)……………………………………………  
COL □□□□□□  
(b)……………………………………………...  
COL □□□□□□  
(c)……………………………………………...  
COL □□□□□□  
(d)…………………………………………….  
COL □□□□□□  

2. Als Bestimmungsflughafen/Bestimmungshafen  

(a)………………………………………………………  
COL □□□□□□  
(b)……………………………………………………...  
COL □□□□□□  
(c)…………………………………………………...  
COL □□□□□□  
(d)…………………………………………………….  
COL □□□□□□  
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3. Falls die Voraussetzung(en) nicht erfüllt ist/sind, bitte die Gründe sowie den/die betreffenden  
Flughafen/Hafen bzw. Flughäfen/Häfen angeben (von der ersuchten Behörde auszufüllen)  

o Der Inhaber der Bewilligung kann nicht sicherstellen, dass die Daten des elektronischen 
Beförderungsdokuments den Zollbehörden zur Verfügung stehen; Flughafen/Hafen – Flug-
häfen/Häfen: 

o Der Inhaber der Bewilligung führt keine erhebliche Anzahl an Flügen/Fahrten zwischen Flug-
häfen/Häfen der Union/der Länder des gemeinsamen Versandverfahrens durch; Flugha-
fen/Hafen – Flughäfen/Häfen: 

o Der Inhaber der Bewilligung hat schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen die zoll- 
oder steuerrechtlichen Vorschriften und schwere Straftaten im Rahmen seiner Wirtschaftstä-

tigkeit begangen; 
Flughafen/Hafen – Flughäfen/Häfen: 

o Der Inhaber der Bewilligung weist kein erhöhtes Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten und der 
Warenbewegung mittels eines Systems der Führung der Geschäftsbücher und gegebenen-
falls Beförderungsunterlagen, das geeignete Zollkontrollen ermöglicht, nach; Flughafen/Hafen 
– Flughäfen/Häfen: 

o Der Inhaber der Bewilligung weist keine praktischen oder beruflichen Befähigungen nach, die 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen. Flughafen/Hafen – 
Flughäfen/Häfen: 

Bemerkungen………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  

 

II. KONSULTATION WÄHREND DER ÜBERWACHUNG UND NEUBEWERTUNG DER  

BEWILLIGUNG***  

1. Bitte Folgendes überprüfen (von der ersuchten Behörde auszufüllen)  

(a) Stellt der Wirtschaftsbeteiligte sicher, dass die Daten des elektronischen Beförderungsdoku-
ments den Zollbehörden nach wie vor zur Verfügung stehen?  

   □ JA  
   □ NEIN  
Bemerkungen………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………...  

(b) Führt der Wirtschaftsbeteiligte eine erhebliche Anzahl an Flügen/Fahrten zwischen Flughä-
fen/Häfen der Union/der Länder des gemeinsamen Versandverfahrens durch?  

   □ JA  

   □ NEIN  
Bemerkungen………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………  

(c) Hat der Wirtschaftsbeteiligte schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen die zoll- oder 
steuerrechtlichen Vorschriften und schwere Straftaten im Rahmen seiner Wirtschaftstätigkeit 
begangen?  

   □ JA  

   □ NEIN  

Bemerkungen………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………… 
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(d) Weist der Wirtschaftsbeteiligte ein erhöhtes Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten und der Wa-
renbewegung mittels eines Systems der Führung der Geschäftsbücher und gegebenenfalls 
Beförderungsunterlagen, das geeignete Zollkontrollen ermöglicht, nach?  

   □ JA  

   □ NEIN  
Bemerkungen………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………  

(e) Weist der Wirtschaftsbeteiligte die praktischen oder beruflichen Befähigungen nach, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen?  

   □ JA  
   □ NEIN  
Bemerkungen………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………  

  
Sonstige Bemerkungen……………………………………………………………………………….....  
………………………………………………………………………………………………………..……  

* Gegebenenfalls streichen. 

** Dem Formblatt ist eine Kopie des vom Wirtschaftsbeteiligten eingereichten Antrags 

auf Anwendung des elektronischen Beförderungsdokuments als Versandanmeldung 

beizufügen. 

*** Dem Formblatt ist eine Kopie der erteilten Bewilligung zur Anwendung des elektroni-
schen Beförderungsdokuments als Versandanmeldung beizufügen. 

 


